
Allgemeines

� Gesellschaftsrecht

� OR allg. Teil

Arbeitsrecht

� Gesetzestext

� Print-Version

Obligationenrecht
09.04.2007 - v7

Internationle 
Konventionen

Europ. Richtliniengesetzgebung Beeinflusst auch CH Gesetzgebung

Vereinheitlichung

� Study Group on a European Civil Code

� UNIDROIT

Versuch einer Vereinheitlichung des PR

Eine Art Ius commune

Auslegungshilfe, Grundregeln

Kann wie AGB in Vertragstext inkorporiiert werden

CISG UN Uebereinkommen für intl. Warenverkauf

� UNCITRAL

Handelsrechteliches Softlaw
Unidroit principles of Intl. Commercial Contracts (UP)

� Principles of Europ. Contract Law (PECL)

Grundsätze
Vertragsfreiheit

Verträge sind einzuhalten

Räuml. 
Anwendungsbereich

� IPRG Kap. 9

Zuständig vermutungsweise der Staat, in welchem die 
leistungserbringende Partei ihren Sitz hat (IPRG 117)

Bei unerlaubter Handlung: Aufenthaltsort der Beteiligten (IPRG 133)

Prinzip der Vertragsfreiheit

Grundprinzip des OR

Inhalt

Abschlussfreiheit: Wahl ob abgeschlossen werden soll oder nicht

Partnerwahlfreiheit Ausnahme
Kontrahierungszwang

Diskriminierungsverbot

Typenfreiheit

Inhaltsfreiheit

Formfreiheit: Wahl der From des Vertrags

Aufhebungs- und Aenderungsfreiheit

Geht auf Prinzip der Privatautonomie zurück Teil der Wirtschaftsfreiheit (BV 27 und 94)

Obligationsarten

Vertragsobligation

Deliktobligatiopn
Schadenersatz

Absichtlich oder 
fahrlässig verursacht

Deliktähnliche Obligation
Schadenersatz

Kausalhaftung

Obligation aus ungerechtfertigter Bereicherung

� Individualarbeitsrecht

Kollektivarbeitsrecht

Noch in Vorbereitung
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� Vertrag

� Obligation

� Haftpflichtrecht

� Begriffe

� Ungerechtfertigte Bereicherung

� Stellvertretung

� Vertragsmängel

� Erfüllungsstörungen

� Beendigung der Obligation

� Beziehungen zu Dritten Personen

� Anspruchsgrundlagen

Mehrere Berechtigte

OR allg. Teil
10.06.2007 - v46

� Leistungsstörung

Aus objektiver Sicht

OR 32-40
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Erlassvertrag

Schuld

Haftung

Vertragsauflösung

Gefälligkeitsverhältnis

Unvollkommene 
Obligation

Auslobung

Geschäftsführer ohne Auftrag

Schuldverhältnis i.w.S.

Rechts-
geschäft

Dissens

Konsens

Vertragsarten

Entste- 
hungs- 
gründe 
einer 
Obligation

Willenserklärung

Begriffe OR
18.05.2007 - v15

Verfügungsgeschäft (OR 115)
Unmittelbare Aufhebung einer Forderung

Einklagbare Pflicht zur Leistung
Leistung ist Erfüllung des Vertrags

Schuldhaftung
Einstehenmüssen mit seinem Vermögen für die Erfüllung einer Schuld

Realhaftung: Haftung mit dem Vermögen
Individualhaftung: Nur für eigene Schulden

Vollhaftung: Schuldner haftet mit ganzem Vermögen

ex tunc

Wirkung zurück auf Vertragsabschluss
Die bereits eingetretenen Wirkungen werden 
soweit als möglich rückgängig gemacht

Nichtigkeit

ex nunc

Bisherige Vertragswirkungen bleiben bestehen
Wirkung ab dem Zeitpunkt der Auflösung

Ungültigkeit
Bei Kündigung

Keine Erfüllungsverpflichtung
Bsp. Nachbarschaftshilfe

NICHT: Schenkung, Leihe, unentgeltlicher Auftrag

Erfüllbar; Aber nicht erzwingbar
Kein Anspruch auf Rückleistung; Schuld ohne Haftung

Arten
Naturalobligation: Spiel / Wettschulden

Sittliche Pflichten
Verjährte Forderungen

Einredebelastete Forderungen

Einseituges Rechtsgeschäft
Aussetzung einer Belohnung für eine bestimmte Leistung (OR 8 I)

Alle Rechten und Pflichten zwischen Beteiligten
Nicht auf einzelne Obligation beschränkt
Erlöscht erst wenn alle Obligationen erfüllt sind

Sind auf eine rechtliche Wirkung gerichtet
OR: Regelung der anderen RG mutatis mutandis wie Vertrag
D.h. Veränderung dessen was angepasst werden muss

Definitionsmerkmal

Willenserklärung

Wille
Rechtsfolgewille
Äusserungswille
Bindungswille

Arten

Seiten

Ein-
seitige 
RG

Gestaltungs- 
recht

Subjektives Recht

Eigen-
schaften

Einseitig, empfangsbedürftig
Bedingungsfeindlich
Unverjährbar
Unwiderruflich

Rechtsbegründend
Rechtsändernd
Rechtsausfüllend
Rechtsaufhebend

Testament
Stiftung

Zwei-
seitige 
RG

Einseitig 
verpflichtend Nur einseitige Verpflichtung

Einverständnis Gegenseite notwendig

Zweiseitig 
verpflichtend

Unvollkommen 
zweiseitig Kein Austauschverhältnis

Vollkommen 
zweiseitig

Synallagmatisch
Leistung und Gegenleistung

Mehrseitiges RG
Mehrheitsentscheidung genügt

Dauer

Einmaliges Austauschverhältnis

Dauerschuldverhältnis
Kann aus wichtigen Gründen vorzeitig 
aufgelöst werden
Auflösung ex nunc

Ablauf

Verpflichtugnsgeschäft
Verfügungsgeschäft

Voraussetzung: Verfügungsmacht des Handelnden

Handgeschäft: Ohne Verpflichtungsstufe

Kausalität

Kausale RG
Kausale Verbindung von Verpflichtung und Verfügung
Automatische Rückabwicklung
Gilt in CH

Abstrakte 
RG

RG erfolgt unabhängig vom Rechtsgrund
Verfügung wird zur Zuwendung
Bei Ungültigkeit keine automatische Rückabwicklung

In DE Lehre gilt Abstraktionsprinzip

Gefälligkeitsgeschäfte
Kein Bindungswille
Keine rechtliche Wirkung
Leistungserbringer jedoch nicht von Haftung befreit

Eigentlicher: Dissens in wesentlichem Vertragspunkt
Uneigentlicher: Dissens in unwesentlichem Vertragspunkt

Tatsächlicher, Natürlicher

Übereinstimmung nach Willensprinzip
Gemäss OR 18.1

Übereinstimmung mit Prinzip der Privatautonomie
Innerer Konsens

Rechtlicher, Normativer

Mindestens eine Partei hat die andere 
nicht richtig verstanden

Vertrauensprinzip
Innerer Konsens

Parteien
Synallagmatisch 2-seitig

Beide haben eine Obligation

Einseitig Z.B. Schenkung

Grundlage

Nominatsvertrag
Gesetzlich geregelt

Innominatsvertrag Keine spezifische  gesetzliche 
Regelung

Wirkung
Verpflichtugnsgeschäft
Verfügungsgeschäft

Rechts- 
geschäftliche 
O.

Vertrag

Aus 
einseitigem 
Rechtsgeschäft

Willenserklärung

Bsp.

Stiftung (ZGB 80ff)
Auslobung (OR 8)

Ermächtigung (OR 32.1)
Gestaltungsgeschäft

Letztwillige Verfügung (ZGB 498)
Ermächgiung (OR 33.2)

Aus 
zwei-
seitigem 
RG

Beschluss
Verpflichtungsgeschäft

Verfügungsgeschäft

Gestal-
tungs-
geschäft

Gestaltungsrechte
Begründende 

Ändernde 
Aufhebende 

Bedingungsfeindlich
Unwiderruflich

Nicht verjährbar

Einrede

Forderung wird nicht bestritten
Erfüllung der Forderung wird dauernd oder 
vorübergehend verweigert

Achtung!

Einwendung
Tatsachenbehauptung 
gegen Bestand der 
Forderung

Gesetzliche 
O.

Aus Geschäftsführung 
ohne Auftrag

Fremdnützig (echte GoA)
Eigennützig  (unechte GoA)

Aus unterlaubter 
Handlung

Verschuldenshaftung
Kausalhaftung

Arten
Erfolgsunrecht

Verhaltensunrecht

Aus ungerechtfergitger Bereicherung

Aus Culpa in Contrahendo (CIC)

Dinglicher Anspruch
Richterrecht (Lückenfüllung)

Übrige
Gesetzl. Schuldverhältnisse (Erb- und Sachenrecht)
Faktische Vertragsverhältnisse (auch ohne Vertrag)

Verbandszugehörigkeit

Innerer Wille des Erklärenden
Handlungswille
Geschäftswille
Erklärungswille

Äusserlich erkennbarer 
Erklärungstatbestand

Willensprinzip
Vertrauensprinzip

Äusserer Wille

Abgegebene Erklärung
Kenntnisnahme

Arten
Schriftlich
Mündlich
Konkludent

Erklärung

Unmittelbar: Zusammenfallen von Erklärung und Kenntnisnahme
Mittelbar: wird übermittelt
Schweigend
Konkludent

Empfangsbedürftigkeit 
(OR 3.2 und 5.2)

Ist die Regel (Ausnahme: Auslobung, letzter Wille)
Empfangsbote
W. wird erst mit Zugang wirksam

Zeitpunkt

Eintritt in den Machtbereich des 
Empfängers
Der Erklärende kann davon ausgehen, 
dass Empf. Kenntnis nehmen kann 

Irrelevant: Wann tatsächlich empfangen

Auslegung einer 
Willenserklärung

Vertrauensprinzip

So wie es der Empfänger 
hat verstehen können
Normative 
Willenserklärung

Wortlaut
Zusammenhang

Normativer Konsens: Gegen 
den Willen der einen Partei

Willensprinzip
So wie es der Erklärende wollte
So wie es der Empfänger nach T&G 
empfangen durfte/musste

Jede Willenserklärung muss eigenständig ausgelegt werden

OR 1 ff

OR 419 ff

OR 41 ff

OR 62 ff

ZGB 2
Zugangstheorie

ZGB 2.1

OR 18
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Bestandteile

Leistung

Relatives Recht

Gegenstand 
und Modalitäten

Forderung / 
Anspruch

Realobligation

Obligation
18.05.2007 - v7

Forderung: O. aus Sicht des Gläubigers

Schuld: O. aus Sicht des Schuldners

Positive Leistung
Sachleistung

Dienstleistung

Negative Leistung
Unterlassung

Duldung

Pflichten

Hauptpflichten Charakterisieren das Schludverhältnis

Nebenpflichten

Können nicht auf Erfüllung eingeklagt werden

Beispiele

Obhuts-

Verschaffungs-

Mitteilungs-

Schutz-

Auskunfts-

Aufklärungspflichten

Schuldner aber schadenersatzpflichtig bei Nichterfüllen

Verhaltenspflichten
Basieren auf TuG

Beruhen NICHT auf Parteiwillen

Schutzpflichten

Leistungspflichten

Primäre: gundlegende Pflicht gem. Vertrag

Sekundäre
Bei Nichterfüllen der primären Leistungspflicht

Bsp. Schadenersatz

Obliegenheit

Von Schuld abzugrenzen

Nicht einklagbar, keine Schadenersatzansprüche

Aber bei Nichterfüllung Nachteile durch Verlust von Rechten

Rügeobliegenheit
Kauf

Werkvertrag

Beteiligte 
Personen

Schuldnermehrheit

Teilschuld
Einheitlicher Rechtsgrund

Aber: Aufteilbarkeit der geschuldeten Leistung

Wird grundsätzlich angenommen

Gemeinschaftliche SchuldLeistung kann nur gemeinsam 
erbracht werden

Solidarschuld

Jeder einzelne haftet für die Gesamtschuld

Nur wenn durch Vertrag oder Gesetz festgelegt

Innenverhältnis
Haftung zu gleichen Teilen

Rückgriffs- und Regressanspruch

Aussenverhältnis

Gläubigermehrheit
Teilgläubigerschaft

Gemeinschaftliche Gläubigerschaft

Solidargläubigerschaft (Bsp. Gemeinschaftskonto)

Persönliche Leistungspflicht
Leistung nur ausnahmsweise an Person gebunden

Erfüllung durch Dritten

Modalitäten

Leistungsbestimmung

Schuld- 
Typologie

Stückschuld / Speziesschuld

Gattungsschuld

Begrenzte Gattungsschuld

Vertretbarkeit
Nicht verwechseln mit Stück- / Gattungsschuld

Vertretbare Sachen

Nicht vertretbare Sachen

WahlschuldSchuldner kann aus Leistungen auswählen

Alternativermächtigung
Nur eine Sache geschuldet

Bei Untergang der Sache

Geldschulden
Sind Bringschulden

Grundsätzlich keine Beachtung der Geldentwertung

Erfüllungsort

Holschuld

Bringschuld

Schickschuld

Auswirkung
Transportkosten

Übergang von Preisgefahr, Risiko bei Totalverlust

Gerichtsstand 

Besonderheiten im BT
Geldschulden sind Bringschulden

Speziesschulden sind Holschulden

Alle anderen Forderungen sind Holschulden

Erfüllungszeit

Erfüllbarkeit
Gläubiger muss entgegennehmen

Normalerweise sofort der Fall

FälligkeitGläubiger hat das Recht die Erfüllung zu verlangen

Bedingungen

Abhängigkeit von zukünftigem, ungewissem Ereignis

Anwartschaft
Besteht während Zeit bis Eintritt der Bedingung

Nach TuG darf nichts unternommen werden, 
was die Erfüllung gefährdet

Aufschiebende
Während Anwartschaft Vertrag schwebend

Anschliessend in Kraft

Auflösende
Während Anwartschaft Vertrag in Kraft

Anschliessend ausser Kraft

Eintritt

Willkürliche, 
PotestativeVerantwortl. Person darf Eintritt nicht 

verhindern

Zufällige, kasuelleVon dritten od. Zufall abhängig

Bedingungsfeindlichkeit kann gesetzl. bestimmt werden

Keine Annahmepflicht für Teilleistungen

Recht des Gläubigers, vom Schuldner die vereinbarte Leistung zu fordern

Gläubiger

Einziehungsbefugnis
Behalten

Entgegennehmen

Verlangen

Forderungsrecht
Durchsetzung des Rechtes auf Leistung 
mit staatlicher Hilfe

Klagbarkeit der Forderung

Vollstrekbarkeit

Inanspruchnahme der 
Zwangsvollstreckungsmassnahmen

Geldforderungen: SchKG

Andere: Realexekution gem. kt. Vorschriften

Schuldner

Einwendung

Gegen Bestand des Vertrages als solchen

Vom Gericht von Amtes wegen zu beachten

Rechtshindernde E.

Rechtsverhindernde E.

Einrede

Nur zu beachten wenn Schuldner sich darauf beruft

Gegen Durchsetzbarkeit der Forderung

Arten
Dauernde E.

Aufschiebende E.

Anspruchsbeschränkende E.

Durch reale Vermögenswerte gesicherte Schuldverschreibung

OR 143ff

OR 150

OR 68

OR 72

OR 72

OR 74

OR 75

OR 152

OR 69.1
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� Abschluss

Abweichung Wille 
/ Erklärung

Schranken der 
Inhaltsfreiheit

Wesentliche 
Vertragspunkte

�

Vertrags-
auslegung

Konsumverträge

Übervorteilung

� Besonderes

Vertrag
18.05.2007 - v24

Ungewollt
Gemeinsamer Irrtum

V. gilt mit dem übereinstimmend Gewollten
Falsa demonstration non nocet

Gewollt

Simulation

Das Scheingeschäft 
wird simuliert

Das gewollte Geschäft wird dissimuliert
Parteien wählen absichtlich die falsche 
Formulierung (z.B. Grundstückspreis)

Simuliertes Geschäft unwirksam, da Gestaltungswille fehlt
Wirkt NICHT gegenüber Dritten, gutgläubige sind aber geschützt

Mängel

Scherzerklärung
Fehlender Geschäftswille des Erklärenden

Kein Vertrag
Rückzug mit Erklärungsirrtum (OR 24)

Schadenersatzpflicht vorbehalten

Mentalreservation
Vorgetäuschter Geschäftswille

Gegenpartei kann das nicht merken
Kein übereinstimmender Wille -> kein Vertrag

Unmöglichkeit

Tatsächliche
Rechtliche
Wirtschaftlich / moralisch

Personenbezug
Objektiv: Für niemand möglich
Subjektiv
Höchspersönliche Leistung beachten

Fixgeschäft: Leistung zu genau fixiertem 
Termin zu erbringen

Zeitpunkt

Anfänglich (bei 
Abschluss) Objektiv : OR 20.1

Anfänglich / subjektiv: OR 97

Nachträglich
Objektivität irrelevant
Verschulden: OR 97
Keine Partei verschuldet: OR 119

Rechtswidrigkeit

Gegen zwingende Norm (nicht wie OR 41)
Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
Verstoss gegen öffentliche Ordnung

Widerrechtlich bezogen auf
Vereinbarte Leistung
Vertragsabschluss
Mittelbarer Vertragszweck

Nicht wenn verbotene äussere Umstände (Ladenschluss)
Keine Umgehungsgeschäfte

Sittenwidrigkeit

Sittenwidrigkeit
Sexueller Bereich
Leistungsäquivalenz
Gegen sozialethische Wertungen
Verstoss gegen vertragliche Rechte Dritter

Persönlichkeitsverletzung

Bindung
Gegenstand: Höchspersönlicher Bereich

Übermass
Intensität
Dauer
Leistungsäquivalenz
Fremdbestimmtheit

Vertrag als Ganzes beurteilen

Rechtsfolgen

Nichtigkeit

Wie wenn kein Vertrag bestanden hätte
Ex tunc auflösen
Absolut, unheilbar
Rückleistungen Zug um Zug
Schadenersatzpflicht des Partners, der die 
Unmöglichkeit kannte

Teilnichtigkeit
Inhaltsmangel auf das notwendige 
Minimum beschränken
Synallagmatischer Vertrag muss teilbar sein
Rest muss als selbständiger Vertrag bestehen können

Objektiv 
wesentlich

Idee des Geschäfts
Können nicht ergänzt werden
Vertragstypenbestimmend
Essentialia negotii
Bei fehlendem Konsens, scheitert Vertrag trotz 
übereinstimmend erklärtem Sbschlusswillen

Subjektiv 
wesentlich

Bedürfen keiner konsensualen Regelung
Können ergänzt werden
Condition sine qua non
Ohne Einigung darüber kommt Vertrag nicht zustande

Konsensstreit

Auslegungsstreit

Auslegungsmittel

WortlautWortsinn
Systematik

Begleitumstände
Usanz

KEINE Eindeutigkeitsregel

Auslegungsregeln

Ex tunc
TuG

Nicht formalistisch
Gesamtkontext

Geltendes zwingendes, dispo Recht
Vereinbare Auslegungsregeln

Vertragsanpassung
Vertragsergänzung (crss)

Haustürwiderruf (OR 40a-40g)
Produktehaftung (PrHG)

Verbraucherkredit (KKG)
Gewerbsmässiger Anbieter
Kredit zu privaten Zwecken

Widerrufsrecht

Pauschalreise (PauRG)
Mindestens 2 Dienstleistungen angeboten

Anbieter muss geglegentlich anbieten
Kein allg. Widerrufsrecht

Partnerschaftsvermittlung (OR 406a ff)

Kombination aus Willens- und Inhaltsmangel

Voraussetzungen

Offenbares Missverhältnis

Beeinträchtigung der 
Entscheidungsfreiheit

Notlage 
Leichtsinn

Unerfahrenheit
Nicht Urteilsunfähigkeit; diese geht 
nach ZGB 18 auf Nichtigkeit

Bewusste Ausnutzung

Rechtsfolge

Anfechtung
Übervorteilte Partei kann Vertrag einseitig 
auflösen

Verwikrungsfrist
1 Jahr 

Danach geheilt und der Verletzte ist an 
Vertrag gebunden

OR 18

OR 19, 20

OR 21
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Kaufmännisches 
Bestätigungs- 
schreiben

Auslobung, Preisausschreiben

Submission

Vertrags- 
verhandlungs- 
verhältnis

Faktischer VertragAbstraktes 
Schuldbekenntnis

AGB

Vorvertrag

Rahmenvertrag

Vertragsarten

Kontrahierungszwang

Option

Besonderes
18.05.2007 - v5

Schriftl. Bestätigung eines mündlichen Vertrags
Beweisfunktion
Bei Abweichung 
vom Vereinbarten

Konstitutive Wirkung wenn unwidersprochen 
(Abänderung des mündlichen Vertrags)
Aber nicht wenn nach TuG nicht mit dem Einverständnis 
des Empfängers gerechnet werden kann

An unbestimmte Zahl von Personen gerichtet
Analog für Belohnung 

Bindung bis zum Widerruf

Einladung zur Offertstellung
Ist kein Antrag
Rechtlich nicht geregelt
Da Adressatenkreis bestimmt # Auslobung
TuG verpflichtet zu Transparenz

TuGPflicht zu Ernsthaftigkeit
Allg. Treuepflichten

C.i.c.

Anerkannte Schadenersatzpflicht

Fälle

Nichtzustandekommen 
des Vertrags

Unmöglichkeit war bekannt

Nachteiliger VertragAufklärungs- und 
Informationspflichten

Schutz von absoluten 
Rechten der Vertragspartei

In Lehre umstritten
Formal besteht kein Vertragsverhältins, dennoch ist die 
Anwendung vertraglicher Regelungen gerechtfertigt
Bsp. Versteckter Dissens

Dauerschuldverhältnis bei bestehender Nichtigkeit

Prüfung ob mit Auslegung/Lückenfüllung Wirkung dennoch begründen

Schuld anerkannt, ohne deren Verpflichtungsgrund zu kennen
Schuldner muss belegen, dass die Schuld nicht besteht

Einseitiger Vertrag
Déchargenbeschluss der GV (negativ)

Verjährung beginnt neu zu laufen
IdR löst sie eine konkrete Schuld ab

Definition
Für Vielzahl von Verträgen geschaffen
Von einer Partei VORformuliert
Von einer Partei einseitig gestellt

Prüfung

Einbezug
Hinweis auf AGB erfolgt
AGB zur Kenntnis genommen
Kenntnisnahme zumutbar

Geltung Widerspruch zw. Vereinbarung und Klauseln der AGB?
Überraschende Klauseln der AGB?

Auslegung
Allg. Sprachgebrauch
Restriktionsgrundsatz: Unterordnung unter dispo. Recht
In dubio contra stipulatorem

Inhalt
Widerrechtliche Verteilung von Rechten und Pflichten?
Irreführende Verwendung (UWG 8)
Nichtiger Inhalt (OR 19, 21)
Widerspruch zu TuG (Zgb 2.2)

Ungültig wenn
Individuelle Abrede getroffen
Ungewöhnlichkeitsregel
Widerspruch zum Gesetz

Verpflichtet zum Abschluss eines Hauptvertrags
Muss essentialia negotii des H. enthalten
Direkte Klage auf Leistung ist möglich (ohne Umweg über H.)

Regelungsgrad

Nominatsverträge

Innominatsverträge

Gemischte 
Verträge

Bestehen aus versch. 
Nominatsvertrageselementen

Bsp. Gesamt-Architektenvertrag

Verträge 
sui generis

Beispiele
Leasing

Franchising
Factoring

Lizenzvertrag

Entspr. keinem gesetzl. Typus

Kein Typenzwang

Nach Inhalt

Schuldvertrag

GesetzNominatsv.
Innominatsv.

Anzahl 
Leistungs- 
pflichtige

Einseitiger 
Schuldvertrag

Zweiseitiger 
Schuldvertrag

Vollkommen 
zweiseitiger

Synallagmatischer
Austauschverhältnis

Im Gesetz: 
"Zweiseitiger Vertrag"

Unvollkommen 
zweiseitigerNicht vollständiger 

Austausch

Zeit

Einfacher Schuldvertrag
Dauerschuldvertrag

HandgeschäftVerpflichtungs- und 
Verfügungsgeschäft falle zusammen

Neuer Zweig

Verfügungsvertrag
Statusvertrag

Nach Rechtsgebiet

Personenrechtliche
Familienrechtliche

Erbrechtliche
Sachenrechtliche
Schuldrechtliche

Gesellschaftsrechtliche
Öffentlichrechtliche

Pflicht mit einer best. Person einen Vertrag zu schliessen
Nur in Vor- oder Rahmenvertrag

Recht, einer Partei, durch einseitige Willenserklärung ein festgelegtes 
Vertragsverhältnis herbei zu führen

OR 8

OR 17
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Gemeinsame Willensübereinstimmung (OR 1.1): 
Worte und Willen stimmen überein

Akzept / 
Annahme

Simulation

Offerte / 
Antrag

Form der 
Verträge

Gültigkeit

Vertragspunkte

Vertragsverhandlungen

Abschluss
18.05.2007 - v8

Empfangsbedürftig 
Übereinstimmende Willensäusserung
Nur bedingungsloses JA; keine Bedingungen, da diese selber 
wieder ein Angebot darstellen

Konsens

Natürlicher

Normativer
Eine Partei hat es anders verstanden
Nun: Basis Vertrauensprinzip
Auslegung der Willenserklärung
Rechtlicher Konsens

Dissens

Offener Man versteht was der Andere will
Stimmt aber nicht überein

Versteckter Übereinstimmende Äusserungen
Man meint aber etwas Anderes

Muss sich mit dem Antrag decken Ausdrücklich
Konkludent

Zeitpunkt des Uebergangs von Gefahr der Sache an den Käufer
Keine Annahme durch Schweigen (Ausnahme z.B. Schenkung)
Keine Antwortpflicht; Stillschweigen # Aktzept
Annahme mit wesentlichen Änderungen begründet keinen Vertrag, 
sondern einen Antrag
Widerruflichkeit wie bei Antrag
Muss alle obj. und subj. essentialia negotii enthalten
Realakzept: konkludent
Zeitpunkt Akzept = Zeitpunkt der Gestaltungswirkung 
(Rückwirkende Gestaltungswirkung) (OR 10.1)

Kein Bindungswille, falsche Angaben
Dissimuliertes Geschäft: Jenes hinter dem simulierten

Simuliertes Geschäft ist unwirksam (OR 18.1)

Empfangsbedürftig
Muss so bestimmt sein, dass er mit JA angenommen werden kann
Grundsätzlich unwiderrufbar während der Annahmefrist
Unter Anwesenden: muss sofort angenommen werden, anschliessend 
nicht mehr bindend. (gilt für alle elektronisch übermittelten Anträge)
Unter Abwesenden: Bindung während Zeit für 
Uebermittlung und Bedenkzeit
Zugesandte, unbestellte Ware darf verbraucht werden (OR 6)

Verbindlichkeit
Bei erwähnter Einschränkung der Verbindlichkeit
Tarife, Preislisten sind an sich kein Antrag
Auslage mit Preisen; bezieht sich aber nur 
auf das ausgestellte Stück

Widerruf (OR 9): Möglich, Vor Eingang beim Empfänger
Grundsätzlich formfrei

Grundsätzlich formfrei (OR 11.1)

Formzwang

Gesetz gibt Form in einzelnen Gesetzen vor

Zweck
Sicherung: Beweismittel

Warnung: Schutz vor Unachtsamkeit
Klarstellung: Grundlage für Registereintrag

Prazisierung: Motivation zu präziser Formulierung

Arten

Einfache 
Schriftlichkeit

Keine Urkundeneinheit gefordert (Unterschriften 
können auf verschiedenen Dokumenten sein, 
müssen aber ausgetauscht werden)

Fax ist mittlerweile toleriert
E-Mail mit Signaturen

Abtretung, Vorkaufsvertrag, Konkurrenzverbot

Elemente

Auf körperlichem Gegenstand dauerhaft 
festgehalten
Nur Erklärung der verpflichtenden Partei

Unterschrift

Identifikation
Handschriftlich

Nachname mindestens
Muss nicht lesbar sein

Vertretungsbefugnis ersichtlich

Speziell
Elektron. Signatur gem (BGES)

AnalphabetBeglaubigung
Anderes Zeichen

Qualifizierte 
Schriftlichkeit

Weitere Elemente vorausgesetzt
Z.B. bei Testament das eigenhändige Verfassen

Bürgschaft
Im Gesetz spezifiiert

Öffentl. 
Beurkundung

Strengste Formvorschrift
Bundesrechtlich definiert; Ablauf kant. geregelt

Ablauf
Festhalten der Äusserungen der Parteien

Text den Parteien persönlich zur Kenntnis bringen
Genehmigung durch Parteien

Beurkundung mit Unterschrift und Siegel

Amtliche Beglaubigung
Bescheinigung dass Unterschrift von der 
entspr. Person stammt

Keine Kenntnis der Partei oder Inhalt
Rekognition: Datum / Unterschrift

Vertraglich vorbehalten

Durch die Parteien
Gewillkürte (freiwillige) Formvorschriften (OR 16)

Frei bestimmbar, kein Numerus clausus
Formvorbehalt kann formfrei aufgehoben werden

Vorvertrag in der Form des Hauptvertrags
Vermutung der einfachen Schriftlichkeit

Kann jederzeit formfrei aufgehoben werden

Umfang

Gemäss Gesetz

Sonst

Objektiv wesentliche Punkte

Subjektiv wesentliche
Wenn vertragstypisch

Nicht alle Conditio-sine-qua-non 
Bedingungen

Rechtsfolgen 
Formungültigkeit

Unterschiede zwischen BGer und Lehre
BGer: Nichtigkeit, aber Rechtsmissbrauchsverbot

Lehre: Relative 
Nichtigkeit

Nicht von Amtes wegen beachtet
Heilung durch freiwillige Erfüllung

Geheilter Vertrag gültig wie wenn kein 
Formmangel geherrscht hätte

Wie bei OR 20

Konversion
Ersatzgeschäft

Umdeutung eines formungültigen Rechtsgeschäfts
So wie bei Kenntnis der Ungültigkeit abgeschlossen worden wäre

Haftung: Für den Schaden haftet, wer die Formmängel verursacht hat
Bei Dauerschuldverhältnissen: Ex tunc nichtig

RückabwicklungWenn nicht missbräuchlich
Konversion unmöglich

Arten

Rechtsetzend, konstitutiv
Abschlussform

BeweisformNach Vertragsabschluss vereinbarter Formvorbehalt
Nur zu Beweiszwecken

Vertragsfähigkeit

= Handlungsfähigkeit
Urteilsfähigkeit + Mündigkeit
Guter Glaube an Handlungsfähigkeit ist nicht 
geschützt
Verfügungsmacht (bie Jur. Pers.)

Formvorschriften
Keine Willensmängel
Ggf. Zustimmung / Genehmigung

Objektiv 
wesentliche

Essemtialia negotii
Richterliche oder gesetzliche Anpassung unmöglich
Bestimmen den Vertragstyp
Parteien, Preis, Objekt

Subjektiv 
wesentliche

Objektiv unwesentlich
Müssen deutlich gemacht werden, sonst 
werden sie nicht berücksichtigt

Nebenpunkte
Accidentalia negotii
Vertrag kommt zustande, auch wenn hier 
kein Konsens herrscht
Z.B. Zahlungs- und Lieferbedingungen

Sondertatbestände 
Vertragsauslegung
Vertragsergänzung
Vertragsanpassungen

OR 1.1

OR 3 / 
4 / 5

OR 7

OR 11-16

OR 13-15

OR 2
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Lückenfüllung

�Auslegung

Abgrenzung 
Lückenfüllung <>  
AuslegungVertrauensschutz Dritter

Auslegung, Lücken
18.05.2007 - v22

Lücke

Fehlen einer erforderlichen gesetzlichen Anordnung
Gesetz lässt keine unmittelbare Antwort zu

GrundRechtsfreier Raum: Frage ist nicht durch das Recht zu klären
Qualifiziertes Schweigen

Ungebundene Rechtsfindung

�Gesetzes-Lückenfüllung

� Vertragsergänzung

Vertragslücke

Rechtsfrage im Vertragsinhalt gar nicht geregelt

OBJEKTIV wesentliche 
Vertragspunkte 

Da sonst kein übereinstimmender Wille
Vertrag ist dann nicht zustande gekommen

Können per definitionem NICHT ergänzt werden

Ergänzungsbedürftigkeit durch Auslegung ermitteln

Vertragsautonomie bleibt bestehenRichter darf diese nicht einschränken
Nicht den Dummen im Nachhinein schützen

Qualifiziertes Schweigen möglich

Subjektiv wesentilche Vertragspunkte Vertrag ist zustande gekommen
Können ergänzt werden

Vorgehen
Ist Vertrag enstanden?

Empirisch --> Parteiwillen

Normativ --> Vertrauensprinzip

Ergänzung

Zusätzliche Vereinbarung (Rechtsgeschäft)

Dispositives Recht

Gewohnheitsrecht

Richterliche 
Ergänzung

Letztes Mittel

Mittelbar

Lückenfüllung im dispositiven Recht
Wie ZGB 1.2

Dieses "gefüllte" Gesetz auf Vertrag anwenden
Modo legislatoris

Unmittelbar

Kasuistisch

Ergänzung mit 
hypothetischem 
Parteiwillen (TuG)

Objektiv 
Nach Treu und Glauben

Wie hätte man den 
lückenlosen Vertrag 
gestaltet
Wie mutmasslicher 
Parteiwillen bei der 
Auslegung

Nach ZGB 4

Muss mit Vertragsinhalt vereinbar sein
Privatautonomie muss gewahrt bleiben

Kein Hinzufügen von Pflichten
Je weiter der Vertrag erfüllt ist, desto eher wird er ergänzt und nicht annuliert

Kein Widerspruch zu tatsächlichem Parteiwillen
Formbedürftige 
Verträge

Vertrag muss zuerst formgültig sein
Keine Ergänzung zu den formbedürftigen Teilen möglich

Formfehler nicht mit hypothetischem Parteiwillen korrigierbar

Vertragsanpassung

Anpassung an veränderte Verhältnisse
Notwendig: Vertrag und Gesetz haben Anpassungslücke

Clausula rebus sic stantibus

Basis
Dispositves Recht

Anpassungsvereinbarung im Vertrag
Anpassungslückenfüllung

Richterliche Vertragsergänzung

Meist mit Argument gegen Rechtsmissbrauch

Wertende, normative Zurechnung

Suche nach dem Rechtssinn einer Gesetzesbestimmung
Gebundene Rechtsfindung

�Gesetzesauslegung

Grammatikalisch

Systematisch
Analogieschluss
Umkehrschluss
Kollisionsregeln

Verfassungskonform

Historisch Entstehungsgeschichte des Gesetztes
Materialien

Realistisch (soziologisch)
Teleologische 
Reduktion

Abweichung vom klaren Wortlaut
Basis: Ratio legis
Abweichung zuunsten geltungszeitlicher Verhältnisse

Methode
Objektiv (TuG)
Entstehungszeitlich
Abweichung nur bei beachtenswerten Gründen

IMMER Rechtsfrage 

Vertragsauslegung

Problematik: Bestimmung des Inhalts einer getroffenen 
vertraglichen Regelung

�

Feststellung 
Parteiwillen

Subjektiv von beiden Seiten
Entstehungszeitlich
Tatfrage --> NCIHT an BGer

Auslegungselemente

Wortlaut
Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss
Vertragszweck (teleologisch)
Verkerhsübung, Handelsbräuche
Gesetzeskonformität
Begleitumstände
Formale Regeln (in dubio contra stipulatorem)

Auslegung nach 
Vertrauensprinzip

Falls Willensübereinstimmung nicht nachweisbar
Objektiv: Wie konnte es der 
Erklärungsempfänger nach TuG verstehen
Versteckter 
Dissens

Falls keine Uebereinstimmung
Vertrag eigentlich nicht 
zustande gekommen

Rechtsfrage

Vorformulierte 
Standardverträge

Grunds. gleich wie normale Verträge

Besonderheiten
Unklarheitsregel
Ungewöhnlichkeitsregel
Vorrang Individualabrede

Formbedürftige RG
Form bestimmt nicht  die Auslegung, 
sondern die Gültigkeit
Wie formfreie RG nach OR 18.1

Beziehung zu Dritten
Auslegungsgrundsätze gelten nur eingeschränkt

�Weitere Quelle: Gauch

Sondertatbestände

Falsa demonstratio Irrtümliche Falschbezeichung des von beiden 
Parteien Gewollten

Simulation Bewusste Vortäuschung eines Vertragsabschlusses 
bzw. eines anderen Vertragsinhalts

Empirische Erforschung

Uebergang ist 
fliessend

Massgeblich ist der "noch mögliche Wortsinn"
Dann ist es noch immer Auslegung; danach Lückenfüllung
Analogieschluss

Lückenfüllung

Entscheidende 
Differenzierung:

Rechtsfortbildung und Lückenfüllung

Judizieren contra legem

Praxis Oft wird nicht angegeben, wie der Entscheid getroffen wurde
Methodenerhlichkeit: Angabe wie wirklich vorgegangen wurde

Dritte können sich nicht daruaf verlassen, dass der Vertrag gilt
Vertrag gilt nur zw. den Vertragspartnern

ZGB 1.1

gem. Vortrag Gauch

bewusst / unbewusst

Je nach Fall

BGE 115 II 488

ZGB 1.1

ZGB 1.1

OR 18.1

Auf allen Stufen 
anwenden

BGE 121 III 124

Wortlaut 
<-> Willen

zulässig

unzulässig
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Vorgehen

Sinn des 
Gesetzes 
erkennen

Elemente 

Notwendigkeit wenn

Ziel

Methode

�

Keine rein formale 
Argumentation!

Richterliche 
Praxis

� Private Willensäusserungen

Auslegung

06.04.2007 - v50

Ggrobbeurteilung der Klarheit der Norm
Gerichtspraxis konsultieren

Standardliteratur, Kommentare
Auslegung nach den Regeln der Kunst

Die subjektiven Ansichten der Adressaten sind unbeachtlich

Subjektiv für

Gesetzgeber
effektiver Wille des Gesetzgebers

GerichteSich nach den Vorgaben des Gesetzgebers  richten
Nicht nach den eigenen Wertvorstellungen richten

Betroffene Bürger

Objektiv

Reasonable Man; idealtypischer Adressat; Verständnis des vernünftigen und korrekten Bürgers

Verständnismethode
Treu und Glauben

Rechtssicherheit
Zweckmässigkeit

Wird aus dem Vertauensprinzip abgeleitet, welches seinerseits auf Treu und Glauben basiert
Ist vom subjektiven Sinn des Gesetzgebers beeinflusst, aber nicht dadurch vollständig bestimmt

Vorgehen

Soll die Norm objektiv-hisotisch oder im aktuellen Sinn ausgelegt werden --> Rechtsfortbildung?

Vermittelnde 
Mehtode

1, objektiv-historischen Sinn ermitteln
2. Prüfen ob 
Rechtsfortbildung 
vorzunehmen ist

Nachweisen, dass der Gesetzgeber 
heute anders legiferieren würde

liegen beachtenserte Gründe vor?
� Veränderung der Realien

Wertewandel
Irrtunm des Gesetzgebers

3. Begründungszwang für Rechtsfortbildung

�

Vom BG genannt: objektiv zeitgemässe Auslegung (BGE 
107 Ia 137; 105 Ib 60f)

Kein Problem bei "Usanz", 
"Sitte", "Ortsgebrauch" etc.Immer aktuelle Auslegung

Ist ja gerade deshalb so formuliert

Abwägen der Grundlagenentstehungszeitlicher Hintergrund
geltungszeitlciher Hintergrund

Diese Elemente sind bei jeder 
Auslegung zu kombinieren Methodenpluralismus

Keine Prioritätenregel, aber Beginn meist mit Wortlaut

Grammatikalisches

Juristisch-technischer Sprachgebrauch
Zu berücksichtigen sind 
die folgenden Aspekte

Text, Titel, Marginalien
Absatzbildung, Satzzeichen, Schriftgestaltung
Vergleich der 3 Amtssprachen

Normen immer sehr genau lesen!

Massgebend ist der Rechts- nicht der Sparchsinn

Systemisches

Nur ein Indiz bei der Auslegung des Sinns, nicht mehr
Verständnis aus dem 
Zusammenhang

Rechtsinstitute
Einheit der Rechtsordnung
Thematisch zusammen gehördende Normen

Verfassungskonforme 
Auslegung

Wahl der Variante welche näher an der Verfassung ist
Materiell ist die Rechtsanwendung auf die Verfassung ausgerichtet
der BV widersprechende Gesetze sind einzuhalten
Richter darf nicht mit Berufung auf Verfassungskonformität Gesetze 
umdeuten; sonst Gefahr für Rechtssicherheit

Lex specialis

Zu höherem Recht
Völerrecht
Verfassung
Bund

Kontext zur Gesetzgebung

Historisches
� Entstehungsgeschichte der Norm
Materialien als Hilfsmittel zur Interpretation 
Regelabsicht des Gesetzgebers berücksichtigen

Teleologisches

Ratio legis
Gesetzeszweck wird oft 
explizit genannt

meist Abs. 1
Zielsetzung eines Rechtsinstitut
aus dem Zusammenhang ersichtlich

� Normsinn geht weiter als Wortsinn (Praeter)
� Wortsinn geht weiter als Normsinn (Contra)

� Teleologische Reduktion
Striktes begriffsjurstisches Vorgehen ist ausgeschlossen
Wirtschaftliche 
Betrachtungsweise Sachverhalt aufgrund tatsächlicher wirtschaftlicher Bedeutung

Nicht aufgrund formal rechtlicher Struktur subsummieren

Trotzdem muss aber die Rechtssicherheit gewährt bleiben

Realistisches

Ist das Auslegeergebnis praktikabel?
� Beachtung der Realien

Folgeerwägungen
Breitenwirkung des Urteils
Rechtspolitische Komponente
Präjudiz, Rechtsunsicherheit verhindern

Wirtschaftlich sinnvoll
Iterativer Prozess über die verschiedenen Elemente der Auslegung

Verfassungskonformität

Sprache ist unpräzise
Mehrsprachigkeit, verschiedene Fassungen
Rechtssätze auf das Wesentliche beschränkt
� Bewusst unpräzise formuliert um Raum zu schaffen (ZGB 1 I)
Fehlende Sorgfalt des Gesetzgebers
Bei Widersprüchen der 
einzelnen Elemente

Hohe Priorität Wortlaut 
Zweck

Pragmatischer Mothodenpluralismus wird vom BG gefordert

Suche nach dem Rechtssinn einer Gesetzesbestimmung
Erkenntnis des Sinns (ratio legis) einer Rechtsnorm
Klärung des Wortlauts ist eine erste Stufe des Vorgangs

Der wahre Sinn wird dem Text entnommen und nicht hineingetragen!

Entstehungszeitlich objektiv

Objektiv
Subjektiv
Vorteil Rechtssicherheit

Kontinuität gewährleistet

Geltungszeitilcih objektiv: SeltenGefährliche Auslegungsgrundsätze
Müssen immer aus den anderen Auslegungselementen abgeleitet werden. 
Anschliessend können sie unter dem Schlagwort zusammengefasst werden

Schlagworte 
(formale Punkte)

Umkehrschluss
argumentum e contrario

A ist verboten, B ist nicht erwähnt
Also ist B erlaubt

qualifiziertes Schweigen

Analogieschluss
argumentum per analogiam

A ist verboten, B nicht erwähnt
B ist ähnlich zu A

Also ist auch B verboten

Ausnahmen sind nicht extensiv zu interpretieren und nicht analog anzuwenden

Dienen der Untermauerung eines bereits getroffenen Entscheids

Auslegung oft ausgehend vom erwünschten Ziel

Richter sind geprägt durch ihr Umfeld
Erfahrung

Wertvorstellungen
Menschenbild

Dies ist besonders stark bei Laiengerichten

Auslegung wird durch Bindung an Präjudizien beeinflusst

Nicht 
beachtlich

keine METAREGEL

Wortsinn

Einordnung

Zweck

soziologisches

Theorie
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Arten von 
Lücken

Praeter 
legem

Methode der 
Lückenfüllung

Schweigen des Gesetzes

Aufgabe der 
Lückenfüllung

Definition

Lückenfüllung

06.04.2007 - v38

praeter 
legem

Ausserhalb des Gesetzes
offen Lücke

praeter verba legis
Regelung wurde unterlassen, es hätte aber geregelt werden sollen

Logischer 
MangelFehlen von Ausführungsbestimmungen 

Einräumen von Rechten ohne Angabe der Mittel

Fehlen von ganzen Rechtsbereichen
Wertungsmässig 
vergleichbare Fälle 
sind geregelt

Analogieschluss möglich
� Umkehrschluss

Schliessen von teleologischer Lücke

intra 
legem

Gewollter Konkretisierungsspileraum
Frage fromell geregelt, aber materiell nicht ausreichend

Wird in Teilen der Lehre nicht als Lücke verstanden
Erkenntnislücken; weitere Nachforschungen nötig

Verwendung von 
Generalklauslen und 
unbestimmten Begriffen

wichgige Gründe, Ermessen, 
Billigkeit (ZGB 4)

besondere Umstände, Notlage
angemessener Beitrag etc.

Detail nicht formuliert
Ermessensspielraum, Zusätzliche 
Wertungen sind notwendig

Verweisung
Delegationslücke

Aufgrund von Verweisungen auf andere Gesetze 
--> meist nur sinngemäss (mutatis mutandis)

contra 
verba legis

Ausnahmelücke oder verdeckte Lücke
Teleologische Reduktion notwending zur Deckung der ratio legis

�

Gesetz enthält im Wortsinn eine Bestimmung, kann auf den 
Fall aber nicht angewendet werden (teleologische Reduktion)
Bsp.: Direktoren sind entgegen SchKG bei Konkurs nicht mit 
Mitarbeitern gleichgestellt

Strikt nach dem Wortlaut ist die Norm auf den Fall anwendbar; 
bei Auslegung nach dem Sinn der Norm ist es dann wie bei 
einer praeter legem Lücke

Ist nicht mehr verbreitet; noch bei BG

Echte 
Lücke

stimmt mit praeter legem überein
wurde wirklich nicht geregelt
Korrektur durch Rechtsanwender; Analogie zu anderen Gebieten
Darf bei qualifiziertem Schweigen nicht angenommen werden
Gesetzesergänzung
vom Gesetz quasi als Lücke vorgesehen

Unechte 
Lücke

Kein ausreichend klarer Wortlaut im Gesetz
Subsumtion des Wortlauts erscheint teleologisch unhaltbar
Norm kann im vorliegenden Fall nicht angewendet werden
Antwort des Gesetzes befriedigt sachlich nicht
Korrektur durch Gesetzgeber

�

Darf nach traditioneller Auffassung vom Gericht nicht gefüllt werden; 
verdeckte Lücken sind dabei aber ausgenommen (BGE 121 III 219, 216)

Gesetzesberichtigung
vom Gesetz nicht als Lücke vorgesehen

Keine Lückenfüllung bei
Strafrecht: nulla poene sin legem

Basis ZGB 1 II: 
Vorgehen wie der 
Gesetzgeber

analogieschluss

�

Entwicklung einer 
generell-abstrakten Norm

Realistisches Element
Ethisches Element
Logisch-systematisches Element

Anwendung dieser Norm auf den konkreten Fall
� Gewohnheitsrecht

� Richterrecht

Verwenden der selben Wertungen wie der Gesetzgeber
Einfügen in das bestehende Recht, nicht Schaffung neuer Ausrichtungen
"modo legislatoris"

generell abstrakte Norm Analogie
Interessenabwägung

Publikation des Urteils
Nur bei wegweisenden Lücken
Ausformulierung wie ein Gesetz
V.a. bei praeter legem und contra verba legis

Muss einheitlich erfolgen, damit Rechtssicherheit gewährleistet ist

Kasuistischen Methode 

bei Intra legem
wenn Gefahr von Rechtsmissbrauch besteht
sollte die Ausnahme bleiben
Wenn auf ZGB 4 (Billigkeit) basiert wird --> individuell-konkret

qualifiziertes Schweigen
Nicht genanntes soll nicht zugelassen sein

Raum für aussergereichtliche 
Normsysteme soll gelassen werden

Absolutismus: Absoluter Herrscher

Rechtsstaat: 
Gerichte

� Richterliche Entscheidungspflicht (BV 29 I)

� Lücken sind zu füllen: ZGB 1 II 
Dabei darf aber nicht contra legem judiziert 
werden, keine unechten Lücken füllen

�

Auf der anderen Seite spricht ZGB 2 II 
(Rechtsmissbrauch) für Korrekturen im Einzelfall

� Fällt der Zweck eines Gesetzes weg, fällt das Gesezt weg

Rom: ius respondendi (spez. Rechtsgelehrte)

Überall dort, wo sich Gesetz und Gewohnheitsrecht ausschweigen
Unvollständigkeit des positven und Gewohnheitsrechts

ZGB 1.2

ratio legis

ZGB 1.2

ZGB 2.2

Keine Lücke

Verfahrensgarantien
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Übervorteilung

Inhaltliche Mängel

� Willensmängel

Mängel des Vertragsab- schlusses

Formmängel

Vertragsmängel
18.05.2007 - v10

OR 19ff

OR 23-31

OR 13ff
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Wesentlicher 
Irrtum

Täuschung

Grund-
lagen-
irrtum 

Drohung

Allgemein

Erklärungs-
irrtum 

Geltendmachung, 
Anfechtung

Willensmängel
18.05.2007 - v13

Dispositiv: können im Vertrag wegbedungen werden
Vorstelltung und Wirklichkeit weiche voneinander ab
Immer unbewusst, wer zweifelt irrt nicht
Bei Kenntnis des wahren Sachverhalts wäre Erklärung nicht so erfolgt
Reiner Motiv-
irrtum 

Einfacher, unwesentlicher Motivirrtum 
Bleibt folgenlos
Bei Qualifizierenden Merkmalen wird der Motivirrtum zum Grundlagenirrtum

Besonderer Anwendungsfall des Motivirrtums
Ausgelöst oder aufrecht erhalten durchVertragspartner -> zwingendes Recht

Dritten

Ohne diesen Irrtum wäre Vertrag nicht geschlossen worden
Auch bei unwesentlichem Irrtum (Täuschung durch Vertragspartner) anfechtbar

Täuschungs-
handlung

Tatsachen vorspiegeln, verschweigen oder unterdrücken
KEINE subjektiven Werturteile

Achtung: Fragerecht / Persönlichkeitsrechte

Bei 
Aufklärungspflicht

Gesetz
TuG

Herrschende Anschauung
Besonders bei Dauerschuldverhältnissen

Immer wenn eine Partei den 
Irrtum der anderen erkennt

Muss absichtlich 
erfolgen

Bezug auf die Kausalität des Irrtums 
(dass er nur im Irrtum abschliesst)

Auch Eventualvorsatz
NICHT Fahrlässigkeit, hier evtl. cic

Keine Widerrechtlichkeit vorausgesetzt

Kausalzusammenhang zwischen Motivirrtum (Täuschung) und Willenserklärung notwendig

Täuschung durch Dritte

Nicht anfechtbar, ausser der Vertragspartner 
wusste davon oder hätte es wissen sollen

Fahrlässigkeit des Vertragspartners (hier oft teleologische 
Reduktion angewandt)

OR 23 steht noch offen

Qualifizierter Motivirrtum
Mangel in der Bildung des Vertragswillens
Irrtum über einen nach TuG zur Vertragsgrundlage gehörenden Punkt

Fraglicher 
Sachverhalt

Innerhalb Vertrag
Ausserhalb Vertrag
Gegenwärtig oder vergangen

Zeitlich

Zukünftige
Umstritten
Beide haben es irrtümlich 
als sicher angenommen
Nicht relevant (Lotto)

Gegenwärtig
Vergangen

Nicht: Risikoreiche Geschäfte

Qualifizierende 
Merkmale

Wesentlich

Subjektiv 
Für den Irrenden
Conditio sine qua non 
Unerlässliche Vertragsvoraussetzung

Objektiv

Nach TuG notwendige Vertragsgrundlage
Nicht: Irrtum über den Wert der Sache
Nach Ermessen des Richters
Wird nur dann bejaht, wenn 
Unverbindlichkeit des Vertrags eine 
angemessene Rechtsfolge ist

Kein Einfluss von Schuld oder Fahrlässigkeit 
beim Irrtum (aber: Schadenersatz)

Erkennbarkeit der 
Wesetlichkeit

Konstitutiv = zwingend erforderlich
Gegner hat die Bedeutung des Punktes erkennen 
können
Für Gegner wäre der Punkt notwendiger Bestandteil 
der Vereinbarung gewesen
Gegner muss Irrtum nicht erkannt haben

Vertrag wird anfechtbar wenn diese erfüllt sind
Es kommt eigentlich fast nur auf den Irrenden an

Abgrenzungen

Stillschweigende 
Bedingung

Vereinbarung über zukünftige 
Vertragsbedingung
Keine Ueberschneidung mit Irrtum über 
zukünftige Ereignisse

Clausula rebus 
sic stantibus

Vertragsanpassung an veränderte Umstände
Verhinderung offensichtlicher 
Rechtsmissbrauch
Betrifft Rahmenbedingungen
Ansprüche konkurrieren mit Grundlagenirrtum
Subtilere Möglichkeiten des Richters als bei 
Grundlagenirrtum

Widerrechtliche Drohung 
/ FurchtrregungKünftigen Nachteil in Aussicht stellen

Psychischen Zwang

Sieht sich zum Vertragsabschluss gezwungen
Anfechtbar auch wenn Drohung durch Dritte

Gegründetheit
Ernsthaftigkeit

Begründete Furcht
Absicht unerheblich

Nur subjektiver Standpunkt des Bedrohten entscheidend

Gegen Vertragspartner oder nahestehende Person

Kausalität zwischen Vertragsabschluss und Drohung

Widerrechtlichkeit

MittelAngedrohter Nachteil unerlaubt
Gegen gesetzliche / vertragliche Pflichten

ZweckVertragsinhalt (OR 20)
Verbotener Vertragszweck

Mittel/Zweck-RelationZweck und Mittel stehen in keinem 
Zusammenhang

Übermässiger VorteilDrohender nützt Notlage aus
Nötigt Zugeständnisse ab

Mängel bei Willensbildung
Anfechtbarkeit des Vertrags
Gelten gem ZGB 7 für alle privatrechlichen Rechtsgeschäfte
Grundsätzlich nach Vertrauensprinzip ausgelegt

Mängel bei Ausdruck / Kundgabe des Vertragswillens
Inhaltsirrtum
Ist eingentlich kein Willensmangel, da Irrtum nach Willensbildung entsteht
Differenz zwischen Willen und Erklärung

Auslegung

Hat Empfägner gemäss Willen verstanden?

Wenn nein
Vertauensprinzip
Normativer Konsens
-> Erklärungsirrtum geltend machen

Irrtum im Erklärungsakt Verschreiben
Versprechen

Übermittlungsirrtum (OR 27) Nicht: Stellvertreter
Fahrlässigkeit des Boten sich selbst zurechnen

Inhaltsirrtum Täuschung im Inhalt der Erklärung
Z.B. falsche Begriffe verwendet

Typem

Error in 
negotio

Nicht: Bei unzutreffender Bezeichnung des V.
Rechtre und Pflichten weichen von den 
gewollten wesentlich ab

Error in 
corpore

Wollte V. über eine andere Sache abschliessen
Error in persona: andere Person bezeichnet
Nicht: bezogen auf Eigenschaften
Verwechslung der Sache oder Person

Error in quantitate In Leistungsumfang erheblich getäuscht
Differnz zw. Leistung und Gegenleistung

Wesentlichkeit

Nur wesentlicher E. anfrechtbar
Wesentlichkeitsvermutung des Gesetzes in diesen Fällen
Beweislast der Nichtwesentlichkeit durch Empfänger
Subjekteive W: Conditio sine qua non

Unerlässliche Voraussetzung für Vertrag

Objektive W.
Nach TuG dem Irrenden ein Festhalten 
am V. nicht zumutbar
Nach Ermessen des Richters (ZGB 4)

Einzelfälle

Nicht gelesene/verstandene Urkunde Bewusste Unkenntnis -> kein E.
Ausnahmen möglich

Blankounterschrift Aussteller trägt Risiko allein
Nicht Erklärungsirrtum

Rechnungsfehler
Fehler in der Berechung der Vertragsleistung
Berechnugsgrundlagen im Vertrag
Ist zu berichtigen gem. hypothetischem Parteiwillen

Kalkulationsfehler Offener: offengelegte Grundlagen
Versteckter: nicht offenglegt -> nicht erheblicher Motivirrtum

Bei nicht offengelegten Berechnungsgrundlagen -> 
Unbeachtlicher Motivirrtum (OR 24.2)

Nur jener, der dem Willensmangel unterlag
Darf nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden

Anfechtungs
erklärung

Gestaltungserklärung
Einseitige Gestaltungsmacht

Bedingungsfeindlich
Unwiderruflich (ausser wenn auch hier ein 
Willensmangel herrscht)

Musss nicht 
gerichtlich erfolgen

Ausdrücklich oder konkludet
Leistungsverweigerung genügt auch

Formfrei

Allfälliers Gerichtsurtei hat rein deklaratorische Wirkung
Wechsel von Irrtum auf Täuschung nicht mehr möglich

Frist
Verwirkungsfrist: Weder Unterbruch noch Hemmung

Relativ: 1 Jahr
Keine absolute (aber: OR 67: 10 Jahre)

Limiterung durch TuG (Or 25)

Ausschluss der 
Anfechtung

Genehmigung
Ablauf der Verwirkungsfrist

Setzen von Nachfrist (OR 107)
Gewährleistugnsansprüche

Verbrauch / Veräusserung der Sache

TuG

Vertrag so gelten lassen, wie der Irrende ihn 
verstanden hat

Keine treuwidrige Anfechtung
Kein Rechtsmissbrauch

Gilt nicht nur für Erklärungsirrtum

Rechnungsfehler können nicht angefochten werden

Teilanfechtung

Analog zur Teilnichtigkeit von OR 20.2

Teilanfechtung
Modifikation des Vertragsinhalts

Falls Vertrag auch so geschlossen worden wäre
Faktisch: Minderung

Rechtsfolgen

Einseitige Unverbindlichkeit des Vertrages

Theorien

Ungültigkeitstheorie
Vertrag ist von Anfang an ungültig

Bis Genehmigung oder Anfechtung
Vertrag aufschiebend bedingt

BGer favorisiert

AnfechtungstheorieVertrag ist sofort gültig
Bei Anfechtung ex tunc Auflösung

Geteilte 
UngültigkeitFür betroffene (irrende) Partei von Anfang an ungültig

Für die andere von Anfang an gültig

Auswirkung auf Verjährungsfristen

Aufhebung 
des Vertrags

Ex tunc unwirksam

Alte Lehre
Sachleistungen rückerstatten: Eigentumsklage (Vindikation)

Grundstücke: Grundbuchberichtigungsklage
Geldleistungen: Bereicherungsrecht OR 62ff

Neu
Vertragliches Rückgewährsschuldverhältnis

Rückleistungspflichen vertraglicher Natur
Rückerstattungsanspruch mit 10J Verjährung (127 OR)

Dauerschuldverhältnis: Ex nunc

Schadenersatz

Der Irrende wird Schadenersatzpflichtig bei Fahrlässigkeit
Cic des Vertragsgegners

Vertragsinteresse
Negatives : Gegener so stellen, wie wenn 
Vertrag nie geschlossen worden wäre

Positives: Gegener so stellen, wie wenn 
Vertrag richtig erfüllt worden wäre

Haftung

Wissen oder kennen müssen führt zu Haftunsgreduktion

Bei Täuschung
Unerlaubte Handlung (OR 41)

Cic
Genehmigter Vertrag evtl. auch noch (OR 
31.3)

Bei Drohung

Unerlaubte Handlung des Drohenden (OR 41)

Billigkeitshaftung
Bei Drohung eines Dritten

Vertragspartner wusste nichts
Bedrohter muss Schadenersatz leisten

Konkurrenzen

Mehrere Vertragsmängel können in Konkurrenz auftreten

Unterschiedliche Auswirkungen
Fristbeginn

Ausschlussfrist
Verwirkungsfrist

Beispiele
Grundlagenirrtum - rechtsmängel

OR 23

OR 24.1.2

OR 28

OR 28.2

OR 24.1.4
Prinzip der Folgeerwägung

OR 29f

OR 30

OR 30.2
OR 
24.1.1-3

OR 24.1.1

OR 24.1.2

OR 24.1.3

OR 24.3

OR 31

OR 25

OR 26

Willensmängel.mmp - 18.05.2007 - Markus Müller - mamuller@hispeed.ch     Online: http://homepage.hispeed.ch/MaMuller/



Geschäfte

Abgernzung

Beteiligte

Voraus-
setzungen

Arten

Wirkungen

Stv. ohne 
Vertretungsmacht

Stellvertretung
18.05.2007 - v10

Eigengeschäft
Vertretungsgeschäft

Insichgeschäfte

Selbstkontraktion
Selbsteintritt
Vertreter schliesst in seiner Vertretungsfunktion 
mit sich selber ein Geschäft ab

Doppelvertretung
Vertreter handelt selber für zwei verschiedene 
Prinzipale als Vertragspartner
Interessenkollision

Grundsätzlich unzulässig
Kann nachträglich genehmigt werden

Direkte 
Stellvertretung

Echte, unmittelbare S.
Handlung in fremem Namen, auf fremde Rechung
Wirkungen direkt zwischen Vertretenem und Drittem
Willenserklärung wirksam wenn sie dem Stv zugeht

Inirekte 
Stellvertretung

Unechte, mittelbare S.
Vertreter handelt für sich selbst
Handlung in eigenem Namen auf Rechnung des Vertretenen
RG mit unmittelbarer Wirkung zw. Vertreter und Drittem
Strohmann

Botenschaft

Bote übermittelt bloss
Willensbildung ist beim Auftraggeber, wird 
auch erst wirksam, wenn sie dort ankommt
Braucht nicht urteilsfähig zu sein
Vertraunsprinzip des Erklärungsempfängers bei 
Beurteilung der Rolle des Boten/Vertreters

Abschlussvermittlung Mäkler (OR 412), Vermittlungsagent (OR 418a ff)
Blosse Abschlussvorbereitung

Tathandlungen, 
Realakte

Hier gelten Stellvertretungsregeln nicht
Auf Willenserklärungen beschränkt
Rechtsgeschäftsähnliche Handlungen wie RG 
behandelt (Mahnung, Rüge, Nachfristsetzung)

Vertrag zugunsten Dritter
Dritter nicht Vertragspartei
Keine Vertretung
Dritter hat aber Forderungsrecht

Anweisung

Angewiesener erbringt auf Anweisung dem 
Anweisungsempfänger eine Leistung
Angewiesener und Anweisungsempfänger 
handeln in eigenem Namen

Organschaft Jur. Person ist handlungsUNfähig
Organ ist nicht Vertreter, sondern Teil der jur. Person

Vertreter
Willensbildung hier

Vertretener
Ermächtigt den Vertreter

Dritter

Vertreter

Urteilsfähig
Da eigene Willenserklärung

Nicht voll 
handlungsfähig

Wirkung des RG trifft ihn nicht
Auch urteilsfähiges Kind

Vertretener kann ja selbst entscheidet, wen er bevollmächtigt

VertragVertretungsfreundlich
Fast alle, ausser im höchspersönlichen Bereich

Ermächtigung

VertretungsmachtAussenverhältnis zw. Prinzipal und Drittem
Regelt das rechtliche KÖNNEN des Vertreters

Vertretungsbefugnis

Zwischen Prinzipal und Vertreter
Regelt das rechtliche DÜRFEN des Vertreters

Kann auch interne Regelung sein, die Vertretungsmacht 
limitiert; evtl. auch auf Einzelfall eingegrenzt

Aus GesetzVertretungsmacht der Eltern
Vormund

Aus 
Rechts-
geschäft

Vollmacht

Rechtsgrund: Bevollmächtigung des Vertreters
Einseitiges, empfangsbedürftiges RG

Nicht formbedürftig
Vom Grundverhältins losgelöst (Abstraktheit der Vollmacht)

Wirkt im Aussenverhältnis

Beschränkung

Spezialvollmacht
Gattungsvollmacht
Generalvollmacht

Kaufm. Vertretung
Gem HR

Hauptvollmacht

Erlaubt weitere Untervollmachten zu 
erteilen

Untervertreter handelt für den Prinzipal und 
nicht vor den Hauptvertreter

Einzelvollmacht berechtigt zum alleinigen Handeln
Kollektivvollmacht: Mehrere Vertreter müssen gemeinsam handeln

Solidarvollmacht: Prinzipal hat mehrere Einzelvollmachten erteilt

Grundverhältins

RG zwischen Prinzipal und Vertreter
Regelt unter ihnen Rechte und Pflichten

Auftrag, Arbeitsvertrag oder GoA (OR 419)
Regelt das Innenverhältnis

Kundgabe

Interne V.: direkt 
an VertreterBevollmächtigung

Willensmitteilung

Externe V.: 
an Dritte

Wissensmitteilung
Vollmachtsurkunde

Dritter kann sich gutgläubig 
darauf verlassen

Erlöschen

Ablauf der Frist / Geschäftserfüllung
Widerruf durch Prinzipal

Verzicht des Vertreters (einseitig, empfangsbedürftig)

Gesetzlich
Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs 
Des Bevollmächtigten oder Prinzipals

Dispositiv

Rückgabe der Vollmachtsurkunde (OR 36)

Handeln in 
fremdem 
Namen

Offenkundig-
keitsprinzip

Vertretungsverhältinis muss offengelegt werden
Spätestens bei Vertragsschluss erklären, kann auch 
konkludent erfolgen

Prinzipal kann bestimmt oder unbestimmt sein
"Handeln für den es angeht"

Ausnahmen
Für den Dritten gleichgültig wer gehandelt hat

Vertretungswille des Vertreters reicht
Handgeschäfte

Beurteilung nach Vertrauensprinzip 

EigengeschäftObjektiv nicht als Vertretungsgeschäft erkennbar
Allenfalls Erklärungsirrtum des Vertreters

Nicht verwechselnHandeln UNTER fremdem Namen
Vorgabe eines falschen Namen

Aktive S.: Abgabe einer Willenserklärung für den Vertretenen
Passive S.: Entgegennahme einer Willenserklärung für den Vertretenen

Normalerweise aktiv und passiv eingschlossen

Umfang

Zivilirechtliche V.
Bürgerliche

Der Vertretene bestimmt den Umfang der 
Vertretung

Handelsrechtliche V.Gesetzlich standardisiert
Kaufm. Vertretung: ppa, iV, Handelsreisender

Ausschliesslich Prinzipal aus dem RG 
berechtigt und verpflichtet

P. muss Irrtum des Vertreters geltend machen, wenn er selber den Sachverhalt nicht kannte
P. muss sich das Wissen des Vertreters anrechnen lassen

Keine Vollmacht, wenn

Vollmacht nicht oder nicht im nötigen 
Umfang vorhanden war
Vollmacht beschränkt oder erloschen
Kollektivbevollmächtigter alleine handelt

Gutglaubens-
schutz d. Dritten

Vollmacht wurde explizit oder implizit mitgeteilt
Vertrauensprinzip
Gutgläubiger Dritter handelt mit nötiger Sorgfalt

Basis

Rechtsscheinsvollmacht (vom Prinzipla mitgeteilte V.)
Duldungsvollmacht

Externe Anscheinsvollmacht Prinzipal hätte das 
erkennen müssen

Ausmass der Vollmacht richtet sich nach 
der Massgabe der Kundgabe
Prinzipal muss Widerruf dem Dritten mitteilen

Gutglaubensschutz 
d. Vertreters

Vollmachtswiderruf ist empfangbedürftig
Vertreter muss vom Erlöschen der V. wissen
Limitierug der Haftung des Vertreters

Genehmigung 
durch Prinzipal

Falls ohne Vertretungsmacht abgeschlossen

Vorerst einseitig unverbindlich
Schwebezustand
Dritter kann Frist setzen
Stillschweigen = Ablehnung

Nachträgliche 
Genehmigung

Gegenüber dem Dritten
Einseitig empfangsbedürftig

Gestaltungserklärung Bedingungsfeindlich
Unwiderruflich

Wirkung ex tunc

Rechtsfolgen

Schadenersatzpflicht

Dritter - Prinzipal P. falls Verschulden (OR 36.2)
P. muss Urkunde zurückholen

Dritter - (Schein)-Vertreter

Haftung wie bei fahrlässigem Irrtum
Verschulden des Vertreters nicht 
vorausgesetzt
Vindikation / Kondiktion

Prinzipal - 
"Vertreter"

Nicht geregelt

Geht aus dem 
Grundverhältnis hervor

Nichterfüllung von Vertrag (OR 97)
Delikthaftung (OR 41)
GoA (OR 419)
Ungerechtfertigte Bereicherung (OR 62)

OR 32.3

OR 112

OR 466

ZGB 54

OR 34

OR 458f, 462f, 348f

OR 33.3; 34.3

OR 37

OR 38

OR 39.1;2
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Grundsatz

Anspruchsmethode

Mehrere 
Ersatz-
pflichtige

Verjährung

Haftungsarten

� Haftungsvoraussetzungen

� Haftungsfolgen

Haftpflichtrecht
18.05.2007 - v31

Casum sentit dominus

Der Geschädigte trägt den Schaden

 Jeder hat die Folgen von 
Schicksalsschlägen selber zu tragen.

 Sartre: "Man existiert immer zulasten anderer"

Bei der Haftpflicht geht es immer um die Abwälzung eines Schadens

Rechtssätze bgzl:
Wiedergutmachung von Schäden

Anspruch / Forderung von Schadenersatz

Klagbares Recht auf Leistung

Wer

Will was

Von Wem

Gestützt worauf?

Grundsatz der 
Solidarität

Echte S.: Verpflichtung beruht auf selbem Rechtsgrund

Unechte S.: unterschiedliche Rechtsgründe

Bei echter S. wirkt Verjährungsunterbruch auf alle gleich

Jeder haftet extern für den vollen Betrag

Aussenverhältinis

Zwischen Geschädigtem und Ersatzpflichtigen

Geschädigter kann wählen, an wen er Forderung richtet

Zuerst muss dieses behandelt werden, bevor Innenverhältnis geklärt wird

Innenver-
hältnis

Zwischen Ersatzpflichtigen

Passive Solidarität

Einfache Streitgenossenschaft

Regress-
ordnung

Nach Befriedigung des Geschädigten gehen seine Rechte auf 
den regressberechtigen Ersatzpflichtigen über

Regress-
prozess

Ermessen des Gerichts

Verschulden

Pers. Herabsetzungsgründe

Ist einer zahlungsunfähig wir die Last auf 
die Anderen nach Köpfen aufgeteilt

Kaskadenhaftung

VersicherungSubrogation des Anspruchs

Quoten-
vorrecht

Fall von Schadenersatzreduktion

Schadenersatzanspruch geht an Versicherung über, 
welche den Schaden ausgleicht

Für jeden Schadensposten getrennt

Geschädigten hat Vorrang gegenüber der Versicherung

Schadenersatzforderung des Geschädigten gegenüber dem 
Geschädigten über den nicht gedeckten Schaden

Der Haftpflichtanspruch der geschädigten Person hat Vorrang vor dem 
Regressanspruch der Versicherer

Spezialgesetze können abweichende Fristen enthalten

Relativ
Beginn

Kenntnis des Schadens

Kenntnis des Ersatzpflichtigen

Wissen genügt, damit Schadenersatzklage substantiiert werden könnte

Klage hätte Aussicht auf Erfolg

Schädigender Vorgang ist abgeschlossen

Verdacht reicht weder bei Schaden noch Person

1 Jahr

Absolut
Beginn

Tag der schädigenden Handlung

Frist läuft auch ab, wenn Schaden noch nicht erkannt

Letzte schädigende Handlung

10 Jahre

Gilt für Haupt- und Regressanspruch

Bei strafbaren Handlungen 

Wird die längere Frist vom StGB übernommen

Obj. und subj. Tatbestand müssen erfüllt sein

Strafurteil nicht notwendig

Strafuntersuchung muss nicht erfolgt sein

Falls durch unerlaubte Handlung eine Forderung begründet worden, so kann der 
Geschädigte auch nach der Verjährung dieser unerlaubten Handlung gegen die damit 
verbundene Forderung Einrede erheben (OR 60.3)

Schutz des Schuldners; Forderung wird zur Naturalobligation

� Vertragliche Haftung (insb. OR 97ff)

Vertrauenshaftung

Kausalhaftung

Gefährdungs- 
haftungen

�

Haftung 
Motorfahrzeug-
halter 

Haftung des Halters, nicht des Fahrers

Halter: auf wessen Rechnung das Fz 
betrieben wird

Gilt auch auf Privatgrund

Ausschluss: Höhere Gewalt, 
grobes Selbst-/Drittverschulden

� Eisenbahnhaftpflicht (EHG 1)

� Kernenergiehaftpflicht (KHG)

� Luftfahrzeughaftung (LFG 64)

� Umwelthaftung (USG 59)
Anlagengebunden

Personen-/Sachschäden

Wahrscheinlichkeitsnachweis

� Gentechnikhaftung

Produktbveobachtungspflicht

Wahrscheinlichkeitsnachweis

Lange Fristen (abs = 30 Jahre)

� Gewöhnliche Kausalhaftung

� Verschuldenshaftung (insb. OR 41)

Setzt lediglich Sittenwidrigkeit (nicht 
Widerrechtlichkeit) voraus!

Absicht, nicht  jedoch Fahrlässigkeit  
wird vorausgesetzt!

Wer einen Schaden zufügt, 
muss dafür aufkommen

Ausservertragliche Haftung

OR 50

OR 50; 51

OR 50.1

OR 143ff 
SoildaritätOR 51.2

OR 60

Kommt langsam auf

Knüpft an die 
Verursachung des 
Schadens an

Schafte 
Kausalhaftung; 
blosser Betrieb 
genügt

SVG 58

GTG 30-34

Unsorgfalt liegt zugrunde

Vorgehensmuster

Haftpflichtrecht.mmp - 18.05.2007 - Markus Müller - mamuller@hispeed.ch     Online: http://homepage.hispeed.ch/MaMuller/



Haftungstatbestand: 
Schaden

Wider-
rechtlichkeit

� Rechtfertigungsgründe

Verschulden

� Kausalzusammenhang

Haftungs- 
voraussetzungen

18.05.2007 - v26

Unfreiwillige Vermögenseinbusse

Politische Aspekte

Je mehr Schadenersatz

Desto mehr Versicherungsgebühren

Verteuerung allgemein

Direkteschaden

All. nur dieser gedeckt

Nur Schutz bei Verletzung eines Rechts

Entgangener Gewinn

Schaden tritt beim am RG Berechtigten ein

Reflexschaden

Rechtsgutverletzung und Schädigung 
treten nicht bei der selben Person ein

Versorgerschaden (OR 45.3)

Schädigung durch Schädigung des Versorgers

Nur Ausnahmsweise

Oft reiner Vermögensschaden

Normativer Schaden

Ersatz zugesprochen obwohl 
keine Vermögensdifferenz

Ersatz eines Aufwandes aufgrund der 
Wertung von Umständen

Nicht konkrete Aufwände entstanden

Nur bei Haushaltschaden 
(haushaltführende Person)

Schadensart

Allgemein
Nach Art des verletzten Rechtsgutes

Letztlich immer Vermögensschaden

Sachschaden

Personenschaden

Reiner Sachschaden

Damnum emergens
Verkleinerung des Vermögens

Erhöung der Passiven oder Reduktion der Aktiven

Lucrum cessans Entgangener Gewinn

Differnenztheorie der Schadensberechung

Immaterieller Schaden wird nach CH Recht nicht angerechnet

Kommerzialisierungs- bzw. 
Frustrationsschaden

Neue Tendenz

Erkaufter Nutzen / Luxus

Ausweitung des Schadensbegriffs

Objektive 
Widerrechtlich- 
keitstheorie

Erfolgsunrecht

Bei Verletzung eines absoluten Rechts

Personenschäden

Sachschäden

Geschützte 
Rechtsgüter; 
Bsp:

Leben

Leib

Ärztlicher Eingriff 
nur mit Einwilligung

Unsorgfältiger 
Eingriff

Persönlichkeit

Eigentum

Besitz (nur bedingt)

Dingliche Rechte

Immaterialgüter

Verhaltensunrecht

Vermögensschäden

� Verletzung v. Treu & Glauben

� Verstoss gegen Gefahrensatz

Schutz nur wenn Schädigung als 
Folge eines Normverstosses eintritt

Oft bei Kausalhaftung

Verletzugn von 
Verhaltensnormen

Strafrecht

Verwaltungsrecht

Privatrecht

Schutzzwecklehre

Bei Verletzung einer Norm die zur Verhinderung 
gerade dieses Schadens aufgestellt wurde

In DE angewendet; sollte auch in CH mehr zum 
Zug kommen

� BGE 119 II 128f 

Subjektive Widerrechtlichkeit
Heute überholt

Wenn Schädiger nicht ausrücklich befugt war

Einzelprobleme

Vermögensschaden

Verletzug relativer Rechte

Verletzung v. Treu und Glauben

Unrichtige Rat- und Auskunftserteilung

Schädigendes Verhalten im Verfahren

Gefahrensatz

Einwilligung
V.a. bei Arzthaftungsrecht

� BGE 105 II 59

�

Notwehr (OR 52.1); 
unter den Voraussetzngen:

Gegenwärtigkeit, unmittelbare 
Bedrohung

Angriff ausgehend von einem 
Menschen

Verhältnismässigkeit der Abwehr

�

Notstand (OR 52.2); 
unter den Voraussetzngen:

Aktion aus Notlage; Gefahr für 
Leib, Leben oder Vermögen

Verhältnismässigkeit

Widerrechtlichkeit entfällt; nicht 
aber automatisch die 
Schadenersatzpflicht

Wichtige Voraussetzung für Haftung

Urteilsfähigkeit ist Voraussetzung für Schuldfähigkeit

Es gibt KEIN allg. 
Schädigungsverbot

Normwiderrechtlichkeitstheorie

Verletzung 
absoluter 
Rechte

Recht auf körperliche Unversehrtheit

Verletzung von Eigentum oder Besitz

    Verstoss gegen 
eine spezifische 
Schutznorm

BGE 121 III 354

BGE 119 II 129

Nirnzwecktheorie

Heben Widerrechtlichkeit auf

Berechtigte Abwehr eines 
Angriffs

Präventiver Eingriff in fremdes 
Vermögen

Haftungsvoraussetzungen.mmp - 18.05.2007 - Markus Müller - mamuller@hispeed.ch     Online: http://homepage.hispeed.ch/MaMuller/



Verbindung Ursache - Wirkung - Schaden

Unterlassung

Inadäquater (nicht adäquater) 
Kausalzusammenhang

Beweispflicht des Geschädigten Natürlicher, 
tatsächlicher 
Kausalzusammenhang

�

Adäquater Kausal- 
zusammenhang (OR 41)

Konstitutionelle Prädisposition

Rechtmässiges 
Alternanativ-Verhalten

�

Unterbrechungs- 
gründe (OR 44.1)

Ursachen- 
konkurrenz

Hypothetische 
Kausalität

Zufall

Kausalzusammenhang
18.05.2007 - v28

BegriffNaturwissenschaftlich: Unterlassen kann keine Ursache sein
Juristisch schon

Adäqualte 
Kausalität 
gegeben?

Hypothetisch gedachter Kausalzusammehang
Hätte der Schaden durch pflichtgemässes Handeln verhindert werden können?

Liegt Pflicht zum Handeln vor?Widerrechtlichkeit
Verschulden

Natürlich kausal
Aber nicht adäquat

Bsp. Jemand weist den falschen Weg, auf welchem der Andere dann verunfallt

Problematisch bei Unterlassungen, hier reicht oft das 
Anführen von "überwiegender Wahrscheinlichkeit"

Bei Arzthaftungen oft Umkehr der Beweislast 
infolge Kausatlitätsvermutung

Beweiserleichterungen in komplexen Bereichen
In DE "gesetzliche 
Kausalitätsvermutungen

Beweis muss nicht vollst. erbracht werden
"kleine"

"grosse"

Im Sinne von condition sine qua non
Notwendige Bedingung für den Eintritt des Schadens
Kann das schädigende Ereignis nicht weggedacht werden, 
ohne dass der Schaden wegfallen würde?
Nicht juristisch sondern sachverständig zu beurteilen
Bedingungstheorie
Notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für Adäquanz
Tatfrage

Beurteilung des Zusammenhangs von Handlungen und Auswirkungen

Generalklausel
Werturteil
Ermessen des Richters
Rechtsfrage; dies im Unterschied zur natürlichen Kausalität

Bewertung 
basierend auf:

Gewöhnlicher Lauf der Dinge Keine untypischen, singulären Kausalverlaufe
Rechtspraxis weicht dieses oft auf

Allgemeine Erfahrung
Ex post Betrachtung
Objektive Betrachtung
Dauer von Handlung bis Schadenseintritt ist irrelevant
Nicht: ob der Schädiger es wissen konnte, dies wäre Verschuldenshaftung

Gerichte sind grosszügig bei 
der Auslegung der Adäquanz Andernfalls Korrektur bei der 

Festlegung des Schadenersatzes

Rechtsfrage

Vorbestehender Zustand
Besondere Anfälligkeit für Schädigung

Neigung zu anormal schweren Schädigungen
Besondere Art des Zufalls

Einfluss auf die Schadenersatzbemessung

Schaden wäre auch eingetreten bei rechtmässigem Verhalten
Kommt bei rechtswirdirgen Handlungen zum Zug

Synonyme

Entlastungsgründe

Exzeptionsgründe
Nichts zu 
tun mit:

Exkulpation
Nachweise von fehlendem Verschulden eines Schuldners
Vertragsrecht

Bei Gefährdungshaftungen braucht es viel bis Exzeptionsgründe anerkannt werden
Gleiche Vorgehensweise wie bei den adäquaten K
Beweislast beim präsumptiven Haftpflichtigen
Weitere adäquat 
kausale Ursachen Drängen die andere Ursache in den Hintergrund

Leichtes Selbstverschulden führt zu Reduktion des Schadenersatzes

Teilursache
Wirkt sich auf Bemessung des Schadenersatzes aus

Selbstverschulden

Schwer Unterbrechung
Hohe Anforderungen an Fehlverhalten des Geschädigten

Gewöhnlich Nur Reduktion des Schadenersatzes
Auch wenn Schuld des Geschädigten grösser ist

Der Geschädigte weiss nichts vom Fehlverhalten des Schädigers 
-> Keine Unterbrechung (Bsp. falsches Arbeitszeugnis)

 Drittverschulden

Grobes Drittverschulden Bei erheblicher Intensität, grob
Entlastung aber keine Unterbrechung

Gewöhnliches Drittverschulden
Keine Reduktion

Hilfspersonen des 
Geschädigten

Kein Drittverschulden
Besondere Haftungsnorm 
vorhanden (ZGB 333) Mitarbeiter

Hausgenossen

Höhere Gewalt -> 
gesteigerter Zufall

Unvorhersehbar
Unaufhaltsam eingetreten, nicht abwendbar
Nur seltene Fälle
Jahrhundertgewitter kommt alle 100 Jahre vor -> vorhersehbar

Mehrere Ursachen
Jede für sich allein hätte den Schaden bewirken können

Konkurrenz von 
Gesamtursachen

Kumulative 
Konkurrenz

Mehrere Schädiger
Jeder für sich hätte gereicht

Jeder haftet für Gesamtschaden
Bereicherungsverbot -> Aufteilung

Alternative 
Konkurrenz

Mehrere Gesamtursachen
Nur eine hat zum Schaden geführt

Aber: nicht feststellbar, welche es war

BeweisproblemKeiner haftet solange nicht bewiesen ist, welcher es war
Nach neuer Lehre: Anteilsmässige Haftung

Teilnehmer an einheitlicher 
VeranstaltungSchäden bei einer Demo

"psychische Mitverursachung"

Konkurrenz von 
Teilursachen

Mehrere Teilursachen
Eine allein hätte nicht gereicht

Fallgruppen nach 
Verursacher

Mehrere 
Schädiger

Jeder haftet für 
Gesamtschaden

Regress unter den Schädigern 
(OR 50.2; 51)

Schädiger 
und Zufall

Schädiger haftet für Gesamtschaden
Berücksichtigung bei Schadenersatz

Bei Kausalhaftung gehört der Zufall dazu!

Schädiger und 
Geschädigter

Vergrösserung des Schadens durch Geschädigten
Volle Haftung durch Schädiger

Herabsetzungsgrund bei Schadenersatz

Zweite "Reserveursache" vorhanden
Auswirkung auf Schadenersatzbemessung

Fallgruppen bzgl 
Ursache zum 
Schadenszeitpunkt

Ursache bereits 
wirksam

Bsp. Konstitutionelle Prädisposition

Ursache anlagemässig 
vorhanden, noch nicht 
wirksamBsp. Patient mit tödlicher 

Injektion wird überfahren

Ursache noch 
inexisten

Bsp. Fensterscheiben vor Hausbrand zertrümmert

Muss vom Schädiger bewiesen werden

Vom menschlichen Verhalten unabhängiges Ereignis
Steigerung davon: höhere Gewalt

Wirkung

Prinzipiell haftet niemand für Zufall
Reduziert den Kausalzusammenhang
Schliesst andere objektiv begründete 
Tatbeständ nicht aus Werkeigentümerhaftung

Z.B. Fallender Eiszapfen

Reduktion der Bemessung

Unterschiedliche Definition im Vertragsrecht

Pflichtverletzung? 

Voraussetzung
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�

Geschäfts-
herren- 
haftung

�

Werkeigen-
tümer- 
haftung

�

Produkte-
haftpflicht

�

Tiereigen-
tümer- 
haftung

Oeffentliches Recht

Gefährudungshaftung

� Haftung der Hausgewalt (ZGB 333)

Gewöhnliche 
Kausalhaftung

18.05.2007 - v18

Ausser-
vertragliche 
Haftung

�

Zu unterscheiden von der 
vertraglichen Haftung (OR 101)

Für 
Tätigkeiten 
von 
Hilfspersonen

Unterordnungs- 
verhältnis 
vorausgesetzt

Funktionaler 
Zusammenhang zwischen 
schädigender Handlung 
und Auftrag der Hilfsperson
Teil der Tätigkeit für den 
Geschäftsherrn
Abgrenzung im Einzelfall klären
Gesch'herr 
bei 
mehrstufigen 
Subordinations- 
verhältnissen

Nicht direkter 
Vorgesetzter
Firmeninhaber oder 
Geschäftsführer 
bzw. Organ

Nicht wenn Hilfsperson selbständige 
Unternehmerin ist

�

Abgrenzung zu 
Organhaftung

Keine 
Befreiungsmöglichkeit 
durch Sorgfaltsbeweis

�

Handlung des Organs = 
Handlung der jur. Person

Nachweis 
hinreichender 
Sorgfalt kann 
befreien

Vorsussetzungen 
der Sorgfalt

Sorgf. Auswahl der 
Hilfsperson

Sorgf. Instruktion der 
Hilfsperson

Sorgf. 
Überwachung der 
Hilfsperson

Wenig Sorgfalt bei

Unzweckmässige 
Organisation
Ungeeignetes 
Material / Werkzeug

�

Gefährlichkeit der Arbeit ist 
von Bedeutung

Normanalyse

Schaden liegt vor

Kausalzusam-
menhang

Fehlverhalten einer Hilfsperson
Schaden bei Ausübung 
dienstlicher od. geschäftlicher 
Verrichtung entstanden
Natürliche Kausalität
Adäquate Kausalität

Widerrechtlichkeit gegeben
Geschäftsherreneigenschaft
Sorgfaltsbeweis kann nicht erbracht werden
Rechtsfolge: Schaden- ersatzpflicht des 
Geschäftsherrn

Kein direktes Verschulden des Geschäftsherrn vorausgesetzt
Unregelmässigkeit  od. Fehler erforderlich

Der Eigentümer haftet wenn sein Werk Ursache eines 
Schadens ist, auch wenn keine Unsorgfalt vorliegt

Normanalyse

Schaden liegt vor

Kausalzusammenhang

Fehlverhalten eines 
gehaltenen Tiers

Tier hat aus eigenem 
Antrieb gehandelt
Natürliche Kausalität
Adäquate Kausalität

Widerrechtlichkeit gegeben

Tierhalterschaft

Nicht in wessen Eigentum 
das Tier steht

Halter des Tiers
Hilfspersonen werden enger 
definiert als bei OR 55

KEIN haftungsbefreiender 
Sorgfaltsbeweis möglich

Rechtsfolge: Schaden- ersatzpflicht des 
Werkeigentümers

WerkStbil, mit Erdboden verbunden
Künstlich hergestellt

Werkseigentümer

Sachenrechtlicher Eigentümer 
des Werks

OR 58 gilt auch wenn Staat der 
Eigentümer ist

� Werkmangel

Fehlerhafte Anlage oder Herstellung
Mangelhafter Unterhalt

Wenn ungenügende Sicherheit bei 
bestimmungsgemässem Gebrauch

Sicherheitsstandard hängt vom 
Benutzerkreis ab

Verschulden des Eigentümers nicht erforderlich
Unregelmässigkeit  od. Fehler NICHT erforderlich; KEINE 
Befreiungsmöglichkeit

Kein Vertragsverhältnis zwischen Hersteller und 
Endanwender

Milde Kausalhaftung mit Gefhährdungshaftung

Voraus-
setzung

Vom Hersteller in Verkehr gebracht

Schaden

Persönliche Integrität 
Sachbeschädigung

KEINE Vermögensschäden
Folgeschäden

Nicht Schäden am Produkt 
selbst (-> OR 55)

Produkt
Produkt überwiegend im privaten 
Gebrauch

Bewegliche Sachen

Adäquat-kausal gem. allg. OR
Beweislast beim Geschädigten

Fehlerhaftigkeit

Kein Verschulden nötig
Erreicht die 
Sicherheitserwartungen nicht
Objektiver Massstab z.Z. der 
Inverkehrsetzung

Keine 
Produktebeobachtungspflichten

Hersteller kann sich nicht entlasten (PrHG 5)

Haftungssubjekt

Hersteller
Importeur

Quasi-Hersteller (erweckt 
Anschein des Herstellers)

Lieferant

Keine Freizeichnungsmöglichkeit des Herstellers (PrHG 8)

Verjährung (PrHG 9; 10)Relativ: 3 Jahre
Absolut: 10 Jahre

Wer den Nutzen von einem Tier hat muss für dieses haften

Norm-
analyse

Schaden liegt vor

Kausalzusammenhang

Fehlverhalten eines 
gehaltenen Tiers
Tier hat aus eigenem 
Antrieb gehandelt
Natürliche Kausalität
Adäquate Kausalität

Widerrechtlichkeit gegeben

Tierhalterschaft

Nicht in wessen Eigentum 
das Tier steht
Halter des Tiers
Hilfspersonen werden enger 
definiert als bei OR 55

Sorgfaltsbeweis kann 
nicht erbracht werden Strenge Anforderungen

Je nach konkretem Fall

Rechtsfolge: Schaden- ersatzpflicht des Tierhalters

Verschulden des Halters nicht erforderlich
Unregelmässigkeit  od. Fehler erforderlich

Staats- und Beamtenhaftung
VerantwG (pro Kanton und Bund)

OR 55

Organ: wer die Willensbildung des 
Unternehmens beeinflussen kann

BGE 122 III 227; 117 II 571

cura in eligendo

cura in instruendo

cura in custodiendo

BGE 110 II 456, 461ff

OR 58

BGE 118 II 36ff; 
116 II 422ff; 
117 II 400

PrHG

PrHG 1

PrHG 3

PrHG 4

PrHG 2

OR 56
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Verschulden

Kausal-
zusammenhang

Wider- 
rechtlichkeit

Schaden

Verschuldenshaftung 
(insb. OR 41)

18.05.2007 - v20

Subjektive Seite
Grundsätzlich: Alle urteilsfähigen Personen

� Billigkeitshaftung (OR 54.1)

Objektive 
Seite

Vorsatz             

Direkter 
Vorsatz

Böswillige 
Absicht

Direkter Vorsatz ersten Grades

Schädigung bezweckt

Schwerste Verschuldensform

Einfacher 
Vorsatz

Direkter Vorsatz zweiten Grades

Schädigung als Mittel zum Zweck

Eventualvorsatz Schädigung nicht beabsichtigt, wird aber 
bewusst in Kauf genommen

Fahrlässigkeit

Grobe Fahrlässigkeit
Missachtung elementarster Vorsichtsgebote

Verhalten schlicht unverständlich

Einfache 
Fahrlässigkeit

Mittlere Fahrlässigkeit

Leichte 
Fahrlässigkeit

ACHTUNG: auch dieses 
ist dennoch ein 
VERSCHULDEN!

Objektiver 
Fahrlässigkeits- 
massstab

Subjektive Umstände bleiben ausser Betracht

Massgebend ist das Verhalten einer vernünftige 
Drittperson in der gleichen Situation

Beurteilung der objektiven 
Umständ unter 
Berücksichtigung von:

Äussere Umstande

Innere Umstände

Gefahrensatz

Ungeschriebener Rechtsgrundsatz

Wer einen gefährlichen Zustand schafft, 
unterhält oder duldet, muss entsprechende 
Vorsichtsmassnahmen treffen

Natürlicher 
Kausalzusammenhang

Schädiger muss naturgesetzlich (Mit-)Ursache des 
schadens sein

Schädiger ist "sine qua non" für den Eintritt des 
Schadens

Bei Unterlassung: Hätte der Schaden abgewendet 
werden können?

Adäquater 
Kausalzusammenhang

Das Verhalten ist nach gewöhnlichem Lauf 
der Dinge und nach allg. Lebenserfahrung 

Geeignet eine Schädigung der Art der eingetretenen 
herbeizuführen

Unterbrechung des 
Kausalzusammenhangs

Höhere Gewalt

Unvermeidliches Ereignis 
unabwendbarer Gewalt von aussen

NICHT: Zufall; dieser unterbricht 
Kausalzusammenhang nicht!

Kommt in Praxis selten zum Zug

Grobes 
Drittverschulden

Absichtliches oder grobfahrlässiges 
Verhalten eines Dritten

Falls nicht ungleich intensiver: 
--> Solidarische Haftung

Grobes 
Selbstverschulden

Absichtliches oder grobfahrlässiges 
Verhalten des Geschädigten

Falls nicht ungleich intensiver: 
--> Reduktion der Haftung

� BGE 116 II 524

Objektiver 
Normverstoss

Verletzung absoluter 
Rechte

Personenschäden

Sachschäden

Nur bei Verstoss gegen 
eine Schutznorm 
geschützt auch bei ...

Vermögensschäden

� Verletzung v. Treu & Glauben

� Verstoss gegen Gefahrensatz

� BGE 119 II 128f 

�

Rechtferti-
gungsgründe

Einwilligung
V.a. bei Arzthaftungsrecht

� BGE 105 II 59

�

Notwehr (OR 52.1); 
unter den 
Voraussetzngen:

Gegenwärtigkeit, unmittelbare Bedrohung

Angriff ausgehend von einem Menschen

Verhältnismässigkeit der Abwehr

�

Notstand (OR 52.2); 
unter den 
Voraussetzngen:

Aktion aus Notlage; Gefahr für 
Leib, Leben oder Vermögen

Verhältnismässigkeit

Widerrechtlichkeit entfällt; nicht aber 
automatisch die Schadenersatzpflicht

Unfreiwillige Vermögenseinbusse

Differnenztheorie der Schadensberechung

Immaterieller Schaden wird nach CH Recht nicht angerechnet

Wem kann eine 
Schädigung 
angelastet werden?

Abweichung vom 
Normverhalten

Schädiger will die 
Schädigung oder 
nimmt sie jedenfalls 
in Kauf

Ausser-Acht-Lassen der 
nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt

Pflichtwidrige Unvorsichtigkeit; 
einigermassen verständlich

Verhalten das NICHT 
hinweggedacht werden könnte 
ohne dass auch die 
Schädigung entfiele

Zusammenhang zwischen 
Ursache und Schaden muss 
rechtlich erheblich erscheinen

Unterbrechende Dritturasche 
muss ungleich höhere 
Intensität aufweisen als die 
ursprüngliche. Alle müssen 
natürlich und adäquat sein.

Es gibt KEIN allg. 
Schädigungsverbot

Objektive 
Widerrechtlichkeitstheorie

Z.B. Verletzung absoluter Rechte

Recht auf körperlcihe Unversehrtheit

Verletzung von Eigentum oder Besitz

Schutz nur wenn Schädigung 
als Folge eines 
Normverstosses eintritt

BGE 121 III 354

BGE 119 II 129

Heben Widerrechtlichkeit auf

Berechtigte Abwehr 
eines Angriffs

Präventiver Eingriff in 
fremdes Vermögen
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Schadenersatz

Schadener- 
satz Be- 
messung

�

Schadens- 
berechnung 

Schadens-
arten

Genugtuung 

Haftungsfolgen
18.05.2007 - v15

Teilweise oder vollständige Wiedergutgmachung des Schadens
Wertersatz
Ausgleich von 
Vermögenseinbussen

Bereicherungsverbot
Wiederherstellung des 
wirtschaftlichen Zustandes

Differenztheorie
Differenz des Vermögens
Heute gegenüber wenn der 
Schadensfall nicht eingetreten wäre

Praxis

Berechung aufgrund des Schadensereignis
Dazugekommene Aktiven
Vermehrung der Passiven
Also auch Verrechnung von Nutzen

Art

Von Gericht bestimmt

Geldersatz
Rente

Ratenweisae periodisch
Kann indiziert werden
Muss sichergestellt werden
Kapitalisierung nach 
Schätzle/Weber Tabellen

Kapitalabfindung

Naturalrestitution Reparatur durch Schädiger
Kann nicht eingetrieben werden

Durch Richter festgelegt
Verschulden ist Hauptfaktor

�

Leichtigkeit 
des 
Verschuldens

Proportionalität zwischen 
Verschulden und Haftung

Verschuldenshaftung
KEINE Anwendung bei Kausalhaftung; auch 
wenn gar kein Verschulden vorliegt

�

Selbstver-
schulden 

Ganz oder teilweise Entbindung des Schädigers
Handeln 
auf eigene 
Gefahr

Risiko in Kauf nehmen
Echte Einwilligung ist nicht nur 
Reduktions- sondern auch Recht- 
fertigungsgrund

Mitver- 
schulden

An Entstehung des Schadens
An Verschlimmerung des Schadens

Schadenminderungspflicht des 
Geschädigten

 Diverse 
Gründe

Mitursächlichkeit 
von:

Konstitutionelle Prädisposition
Zufall: Ursache von menschl. 
Verhalten unabhängig

Aktuelle 
Situation 
von:�

Notlage des Schädigers infolge der 
Schadenersatz- zahlungen (OR 44)

�

Ungewöhnlich hohes Einkommen 
des Geschädigten (OR 62)

Gefälligkeitnshandlung des Schädigers

Achtung: 
DrittverschuldenKEIN Reduktionsgrund

� Solidarische Haftung (OR 50)

Festlegung des Schadens, unabhängig von Verschuldensfragen
Vermögensnachteile

Differenztheorie Aktuelles Vermögen minus
Vermögen ohne  Schädigung

Abstrakte Schadensberechnung aufgrund von Tabellen und 
Preislisten
Vorsorge (Sicherungs-) aufwendungen nur wenn der Schaden 
entsprechend geringer ausgefallen ist

Vorteils- 
anrechnung

Falls neben Schaden auch Vorteile entstehen
Von Schadenssumme abzuziehen
Müssen adäquat kausal sein; d.h. müssen auf 
Ereignis zurückgeführt werden können
Darf nicht durch Parteiwille (bsp. bei 
Spende) ausgeschlossen werden

Zeitpunkt
Urteil der letzten Tatsacheninstanz
Todeszeitpunkt
Für den Geschädigten der günstigste Zeitpunkt

Noch nicht 
alle Kosten 
bekannt

Rektifikations-
vorbehalt

Vom Richter festgelegt im Urteil
Für 2 Jahre
Möglichkeit, den Betrag anzupassen
Nur bei Körperverletzung

Vorbehalt 
der späteren 
Klage

Neue Klage durch den Geschädigten
Unbefristet
Wenn weitere Schäden auftuchen
Bei allen Schadensarten

Unbestimmte Leistungsklage möglich

Verzinsung
5% (OR 73.1)
Ab schädigendem Ereignis; ohne Zinseszins

Beweis
Durch Geschädigten umfangmässig zu substantiieren
Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
Beweispflicht beim Geschädigten

Schadensminderungsgebot an den Geschädigten 
(Obliegenheit), unnötige Kosten vermeiden

Personen-
schäden

Heilungskosten
Rentenschaden: reduzierte Rente wegen geringerer 
Einzahlungen BVG
Haushaltschaden

Versorger-
schaden

Versorgter = unterstützungsbedürftig
Lebensstandard muss erhalten bleiben
Erbschaft aus Versorgerverlust anrechnen 

Pflegeschaden
Arbeitsunfähigkeit

Sachschäden

Wertbeständige: Anschaffungs- bzw. 
Wiederbeschaffungswert
Nicht wertbeständige: Gebrauchs- bzw. Zeitwert
Reparaturkosten mit Abzug von Mehrwert

Übriger Schaden
Reiner Vermögensschaden
Nur bei Schutznorm für Schutz für das 
Vermögen geschützt

Wiedergutmachen einer erlittenen immateriellen Unbill

�

Haftungsvoraussetzungen bleiben gleich wie bei 
Schadenersatzanspruch

Kein Vermögensverlust; daher kein Schadenersatz

Voraus-
setzungen

Materielle
UnbillKörperveletzung, Tötung (OR 47)

Schwere Körperverletzung (OR 49)

Kausalzusammenhang
Widerrechtlichekeit

Verschulden

Immaterielle Unbill

Körperlicher Schmerz
Seelischer Schmerz

Beeinträchtigung des Lebensgenusses
Nicht bei Sachschäden

Bei Körperverletzung / Tötung (OR 47)

� Bei Persönlichkeitsverletzung (OR 49)

Leistungen

Geld
Urteilspublikation, Gegendarstellung

Spende
Grosser Ermessensspielraum des Gerichts

Widerruf von Behauptungen
Gerichtliche Missbilligung

Voraussetzung: Haftungstatbestand aus einer anderen 
Bestimmung (OR 41 etc.)

Bemessung
Schwere etc. der immateriellen Beeinträchtigung

Verschulden
Aussicht auf Linderung durch die G.

Gewisse Intensität gefordert

OR 43; 44

OR 43

OR 44

OR 42OR 42OR 42OR 42

OR 46.2

OR 47; 49OR 47; 49OR 47; 49OR 47; 49
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Voraussetzungen

Arten

Rechtsfolge

Diverses

Stellung

Verhältnis zu 
anderen 
Rechtsbehelfen

Mehrparteien-
verhältnisse

Ungerechtfertigte 
Bereicherung

18.05.2007 - v16

Bereicherung des 
Bereicherten

Aktivenzuwachs
Passivenreduktion
Ersparnisbereicherung

Keine rechtmässige 
Rechtsgrundlage für Bereicherung Kein Vertrag

Keine Gesetzesgrundlage

Eingriff in eine fremde 
Rechtssphäre

Subsidiär zu anderen Rechtsgrundlagen
Abgrenzung zu Faktisches Vertragsverhältnis

GoA (OR 419)

Unrechtmässig

Gem. Gesetz auch: Entreicherung des Gläubigers
Kein Verschulden des Bereicherten notwendig

Leistungskondiktion

Condictio 
sine causa

Rechtsgrund fehlt
Ungerechtfertigte Leistung

Kein gültiges Schuldverhältnis
Leistungen für nichtigen Vertrag

Irrtum des 
Rechtsgrundes

Beweislast beim Leistenden
Zwangslage (Gegenteil von Freiwillig)

Übertragung irrtümlich
Nur bei freiwilliger Leistung prüfen

Zweifel an der Richtigkeit löst Irrtum aus

Condictio ob 
causam 
futruamVorausleistung

Rechtsgrund für Übertragung hat sich nicht verwirklicht

Condictio ob 
causam finitamRechtsgrund für Übertragung fällt nachträglich weg

Berufung auf einseitige Unverbindlichkeit des Vertrags

Eingriffskondiktion

Vermögensverschiebung nicht notwendig
Subsidiäre Rechtsgrundlage für Ausgleich von Vorteilen

Grund für den Eingriff ist unerheblich
Durch den Bereicherten

Unberechtigte Nutzung eines Mietobjektes
Durch das Verhalten Dritter oder durch Zufall

Falsche Banküberweisung
Vermögensvermehrung des Bereicherten

Eingriff in 
absolute Rechte

Nutzung Immaterialgüterrechte
Verletzung Persönlichkeitsrechte

Eigentumsrechte
Verbindung, Vermischung der Sache

Einbau, Berarbeitung der Sache
<> auschliesslicher Zusweisungsgehalt

Eingriff in Anspruch aus Wettbewerbsrecht
Eingriff in obligatorische (relative) Ansprüche

Ersparnisbereicherung
Keine Entreicherung des Gläubigers stattgefunden

Bsp. Nutzung ohne Mietzahlung
Kostenreduktion aufgrund der Bereicherung

Bereicherungs-
anspruch

Kondiktion
Restitution

Grundsätzliche im 
vollen Umfang

Natrualrestitution Vindikation prüfen
Vermutung des Gesetzes

Wertersatz 
bei

Gebrauschvorteile (Schwarzfahren)
Vermischung, Einbau, Verarbeitung
Subjektiv unmögliche Naturalrestitution

Rückzession bei Forderungen
Surrogat: Ersatzgegenstand

Aufgedrängte 
Bereicherung Nur effektiver Mehrwert

Bsp. unerlaubte Renovation der Mietwohnung

Auf Rückerstattung 
der Bereicherung

Markt- oder Verkehrswert (objektiv)
Differenztheorie wie bei Schadensberechnung
Bei 
synallag-
matischen 
Verträgen

Zweikondik-
tionentheorie

In CH angewandt
Beide separat berechnen
Achtung wenn sich der eine auf OR 64 berufen kann
Dogmatisch sauber

Saldotheorie
In DE angewandt
Synallagmatische Verknüpfung der beiden RG
Gegenseitige Verrechnung

Überdurchschnittlicher Mehrwert ist nicht zu ersetzen

Beschränkung 
des Anspruchs

Weggefallene Bereicherung Nicht mehr da
Gutgläubig ausgegeben

Gutgläubig 
Bereicherter

Nur die noch vorhandene Bereicherung
Wird im Prinzip durch ZGB 938 geschützt 
-> Abhilfe: Faktischer Vertrag
Grundsätzlich keine Herausgabepflicht

Verwendungsersatz Ersatz von entstandenen Kosten aufgrund 
der vermeintlichen Bereicherung

Ausschluss von Ansprüchen
Naturalobligation
Sittliche Pflicht
Verjährung 
Rechtswidrige, unsittliche Absicht

Verjährung Relativ: 1 Jahr
Absolut: 10 Jahre

Keine Rückforderung Rechtswiderig
Unsittlich

Keine Konditkion bei Naturalobligation oder Erfüllung einer sittlichen Pflicht

Leading 
Cases

�

Rückabwicklung 
BGE 114 II 152

Umwandlungstheorie
Durch den Rücktritt werden obligatorische Rückleistungspflichten 
begründet, welche die Rückabwicklung des Vertrages durch 
Erfüllung Zug um Zug erst ermöglichen

� Vertrageliche Forderung <> Unger. Ber. 126 III 119

Condictio: Rückforderungsanspruch
Wird nicht mehr zur Rückabwicklung von Vertrag angewendet (OR 97-109)

Dritte klassische Anspruchsgrundlage
SubsidiärVertrag

Delikt

Gehört zu den gesetzlichen Entstehungsgründen
Letzter zu prüfender Anspruchsgrund

Vindikation
Wegen Kausalitätsprinzip schliesst sie den 
Bereicherungsanspruch aus

Bei Irrtum liegt keine Eigentumsübertagung aus
Also muss das Eigentum eingeklagt werden

Forderungsabtretung
Analog wegen Kausalprinzip 

VertragsanspruchAnspruch auf Vertragserfüllung schliesst 
Bereicherungsanspruch aus

Deliktanspruch
Setzt im Gegensatz zu Bereicherung 
Verschulden voraus

Konkkurrenziert B.

GoA
Begründung eines gesetzlichen 
Schuldverhältnisses

Kein Platz für Unger.Ber

Jeweils 2 Verhältinisse, die scheitern können
Direkte Stellvertretung

Indirekte Stellvertretung
Für jedes Verhältnis müssen die Folgen der ungerechtfertigten Bereicherung separat beurteilt werden

ImmerVerhältnisse genau aufzeigen
Wer hat was von wem 

62.2

OR 63.1

OR 64

OR 64

OR 65

OR 66

OR 67

OR 66

OR 62

ZGB 641.2

OR 164
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Schuldner

Schadenersatz

Gläubigerverzug

Grundsätze

Ansprüche

Hilfspersonen-
haftung

Erfüllungsstörungen
29.05.2007 - v4

Nichterfüllung

Schuldner kann die ihm obliegende Leistung nicht mehr erbringen

Unmöglichkeit

Modalität

Tatsächliche
Rechtliche

Wirtschaftliche Auch als Verzug 
In Kombination mit crss

Zeitlich Vorübergehend
Dauernd

Umfang Vollständig
Teilweise

Fälle

Nichtiger Vertrag
Ursprünglich / objektiv 

Gültiger Vertrag

Ursprünglich / subjektiv 

Nachtäglich

Objektiv

Subjektiv 
Wird teileweise auch als 
Verzug beurteilt
Da objektiv möglich

Wenn 
unverschuldet

Zufall, höhere Gewalt
Informationspflicht des S. 
Ersatzloser Untergang der 
Forderung des G.
Forderung gilt als erloschen
Kein Schadenersatz

Schadenersatz

Positive 
Vertrags-
verletzung

Alles was weder Verzug noch Nichterfülltung ist

Schlechterfüllung

Hauptleistung erbracht

Jedoch nicht vertragsgemäss

Peius 
Nach Gattung richtig
Aber nicht wie vereinbart
Schlechterfüllung

Aliud Falsche Leistung geliefert
Nichtlieferung

Antizipierter Vertragsbruch

Verletzung 
Nebenpflichten

Nebenleistungspflichten
Erzwingbar

Verhaltenspflichten Nicht erzwingbar
Nur Schadenersatz

Typen
Leistungsbegleitende Pflichten
Schutz- und Obhutspflichten (idR. nicht 
selbständig einklagbar)

Schadenersatz Positives Vertragsinteresse
Kausalzusammenhang wie bei Deliktrecht

Kaurfechtliche 
Gewährleistung

Rechtsmängelhaftung
Dritter macht bessere Rechte geltend

Sachmängelhaftung

Kausalhaftung

Ansprüche

Nachbesserung (ZGB 2)
Nachlieferung (OR 206)
Wandlung, Minderung (OR 205-209)
Schadenersatz (OR 208)
Mangelfolgeschäden

Rüge des Käufers
Obliegenheit
Unmittelbar
Genehmigugnsfiktion

� Verzug

Definition

Nichtleistung trotz Leistungsmöglichkeit
Fäligkeit der Forderung
Mahnung oder bestimmter Verfalltag
Fehlen verzugshindernder Gründe

Rechtsfolgen

Verschuldensabhängig
Verspätungsschaden
Verzugszinsen
Zufallshaftung

VerschuldensUNabhängig Zinspflicht bei Geldschulden
Rückforderung bereits erbrachter Leistungen

Voraussetzung

Verletzung vertraglicher Pflicht

Schaden bei Gläubiger entstandenDrittschaden nicht gedeckt
Unfreiwillige Vermögensverminderung

Adäquat kausaler Zusammenhang

Verschulden 
des Schuldners

Exlulationsbeweis
Beweispflicht des Schuldners

Objektivierte FahrlässigkeitMindestens Fahrlässigkeit
Massfigur

Unterscheidung zw. gober und leichter Fahrlässigkeit hat 
Auswirkungen auf Bemesseung des Schadenersatzes

Umfang

Damnum emergensVertragskosten
Ersatzkosten

Lucrum cassensEntgangener Gewinn
Bezogen auf Weiterverkauf der Leistung

Kein Schaden eines Nichtgläubigers

Sekundäranspruch
Da Primäranspruch die Vertragsleistung ist

Schuldner haftet voll für Hilfsperson

Mitwirkungspflicht des G.
Obliegenheit

Speziell bei synallagmatischem Vertrag

Voraussetzung

Leistungsangebot 
des Schuldners

VerbalobligationAnbieten der Leistung
Mündlich, schriftlich

RealobligationTats. Versuch der Leistung
Bei Bringschuld

Nicht notwendig bei antizipiertem Vertragsbruch

Keine 
Mitwirkung 
des G.

Eindeutig, ausdrücklich, konkludent
Keine Rechtfertigung

Kein Verschulden vorausgesetzt

Ausnahme OR 96

Rechtsfolgen

Verschiebung des Gleichgewichts
Ausschluss von Schuldnerverzug

Keine Verzugszinsen
Übergang der Gefahr zufälligen Untergangs

Bei Zug um Zug: Keine Einrede des nicht erfüllten Vertrags mehr

Schuldner

Auslagenersatz 
Kann Leistung hinterlegen

Von Leistungspflicht befreit solange hinterlegt
Möglichkeit zum Vertragsrücktritt

Ohne Leistungspflicht keine Leistungsstörung

Einrede

Schuldner hindert Durchsetzung des Leistungsanspruchs des Gläubigers
Anspruch kann nicht durchgesetzt werden

Befreiung von der Leistungspflicht

Leistungsver-
weigerungsrechte

Nicht erfüllter VertragZug um Zug
Gilt generell wo nicht anders vereinbart

Unsicherheitseinrede
Zahlungsunfähigkeit der einen Seite
Erst nach Vertragsschluss bekannt

Rückbehalt der Leistung

Geht nur wenn gültiger Vertrag vorliegt

Vorliegen massgeblicher Vertragsverletzung

GefahrenübergangSachgefahr
Preisgefahr

Erfüllungszwang mit Unterstützung des staatlichen Zwangsapparats
Erfüllungsklage

Verschuldensunabhängig: Ersatzvornahme
Verschuldensabhängig: Schadenersatz

Ansprüche auf Geldleistung: SchKG

Hilfsperson Nat. oder Jur. Person
Kein Subordinationsverhältins notwendig

Funktioneller Zusammenhang Adäquat kausal
In Ausübung der Verrichtung

Hypothetische 
Vorwerfbarkeit

Wäre auch dem Schuldner vorzuwerfen, wenn er es getan hätte

Abgrenzung 

Zu OR 55 Hier keine Exkulpation bzgl. Sorgfalt des 
Schuldners

Substitut
Wenn Delegation erlaubt

Im Interesse des G.

Haftung nur für Sorgfalt bei Auswahl des S.

OR 97

OR 20

OR 97

119

99.3

192

197-210

OR 102 - 109 103; 104; 106

97.1

OR 91 - 95
91

OR 82

OR 83.1

98

101

398
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Schuldnerverzug

Voraus-
setzung
Inverzug-
setzung

Rechtsfolge 
des 
Verzugs

Sicherung

Späterfüllung
29.05.2007 - v6

Leistung noch möglich, wird aber nicht rechtzeitig erbracht

Voraussetzung

Leistung noch möglich
Forderung ist fällig
Gläubiger hat Leistung angemahnt
Schuldner hat kein Leistungsverweigerungsrecht

Tritt unabhängig vom Verschulden des Schuldners ein

Fälligkeit 
der Schuld

Zeitpunkt der 
Erfüllung

Vertragliche Vereinbarung
Subsidiär nach OR 75
Fristbestimmung OR 76ff

Teilleistungen

Grundsätzlich ist vollständig zu leisten
Unbestrittener Teil kann geleistet werden
Gläubiger muss annehmen, sonst 
Gläubigerverzug
Bei fast vollständigen TL kann 
Annahmeverweigerung gegen T&G verstossen

Schuldner 
wurde 
gemahnt

Unmissverständliche Aufforderung an den Schuldner
In der Praxis kann das heikel sein
Verzug tritt mit Zugang der Mahnung beim Schuldner ein

Verzug 
ohne 
Mahnung

Wenn ein Verfalltag vereinbart wurde (102.2)
Verfalltag muss genau bestimmbar sein
Mahnung 
nicht 
erforderlich

Zwecklose Mahnung, Schuldner nicht erreichbar
Es ist klar, dass Schludner nicht leisten wird
Bei Rückforderung und Schadenersatzforderung 
aus unerlaubter Handlung

Keine Einrede 
des Schuldners

Einrede des 
nicht erfüllten 
Vertrags

Zug um Zug Geschäft
Synallagmatische Verträge
Obligatorisches Retentionsrecht

Konnexität

Gegenseitige Forderungen 
stehen im Zusammenhang
Unerbliebene Leistung
Zurückgehaltene Gegenleistung

Einrede der 
Zahlungsunfähigkeit

Gläubiger kann nicht zahlen
Leistung des Schuldners würde in 
Konkursmasse fallen
Keine Chance auf Gegenleistung

Verspätungs-
schaden

Gläubiger nach Gesetzt so gestellt, wie wenn rechtzeitig erfüllt worden wäre

Ersatz 
Vermögensschaden 
infolge Spätleistung

Entstandene KostenBehelfsmassnahmen
Konventionalstrafen

Entgangener Gewinn (lucrum cassens)
Entgangener Nutzungsgewinn

Schadenersatzforderung Dritter
Exkulpations-
möglichkeitSchuldner muss Verzug nicht vertreten

Verschulden von Hilfspersonen muss er sich anrechnen lassen

Haftungsverschärfung
Nun auch bei leichter Fahrlässigkeit

Haftungserleichterunen aus 99.2 entfallen
Haftet nun auch für den Zufall (Unmöglichkeit 119)

Verzugszinsen

Wahlrechte 
des 
Gläubigers

Zuerst muss er angemessene Nachfrist setzen: genauen Termin

Frühestens mit der Mahnung

Keine Frist nach
OR 108
OR 190

OR 214.1

Festhalten an 
der Leistung

Erfüllungsanspruch
Verspätungsschäden

Verzugszinsen
Immer wieder Nachfristen stellen

Verzicht 
auf die 
Leistung

Verzichtserklärung = Gestaltungsrecht
Schuldner darf nicht mehr liefern

Festhalten 
am Vertrag

Verzicht auf die geschuldete Leistung
Wandlung der Leistungspflicht in eine Schadenersatzpflicht

Positives 
Vertrags-
interesse

Gläubiger so stellen, wie wenn der Vertrag erfüllt worden wäre
Wert der ausgebliebenen Leistung

Verspätungsschaden
Verzugssschaden

Gewinn aus möglichen Folgegeschäften
Entgangener Gewinn

Verschulden des S. wird vermutet -> Exkulpationsmöglichkeit
Schadenersatz wie bei OR 97.1

Gläubiger muss seine Leistung erbringen, weil Vertrag noch besteht

Gläubiger 
untersteht noch 
der 
Leistungspflicht

Kann durch Gläubiger gewählt werden

Austauschtheorie

Versprochene Leistung 
in versprochener Form
Gegen Schadenersatz 
anstelle Leistung

DifferneztheorieWertersatz für Gläubigerleistung
Verrechnen der Differenz

Rücktritt 
vom 
Vertrag

Wandlung in ein 
Rückabwicklungs- oder 
Liquidiationsverhältnis

Rückforderung erbrachter Leistungen
Wiederherstellung der Situation VOR dem Vertrag

Vom Verschulden unabhängig
Beide Seiten können nun die Leistungen verweigern

Vinidkation ausgeschlossen, da vertragsrechtlich geregelt
10 Jahre Verjährung (OR127)

Verschulden des S. wird vermutet -> Exkulpationsmöglichkeit

Negatives 
Vertragsinteresse

Wie wenn Vertrag nie geschlossen worden wäre

Schaden-
ersatz-
forderung

Zusätzlich zu Rückabwicklung
Verschuldensabhängig

Damnum emergensVertragskosten
Ersatzkosten

Lucrum cassens
Entgangener Gewinn

NICHT: verlust aus verlorenen Folgegeschäften 
(wäre pos. Vertragsinteresse)

Anspruch auf Rückerstattung erbrachter Leistungen

Konventionalstrafe
Aufschiebend bedingtes Leistungsversprechen
Bei festgelegten Bedingungen
Leistungsstörung muss aber höher sein als Konventionalstrafe

Wandelpön
Rücktrittsmöglichkeit durch Zahlung einer Konventionalstrafe

Haft- und Reuegeld
Geldzahlung schon bei Vertragsschluss

OR 102 - 109

102

75-80

OR 69

OR 82

OR 83

OR 103; 106.1

103.2

OR 99.2; 103

OR 104; 105

OR 107.2

107-109

107.2

109

99.2

OR 160-163
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Verursacher

Arten

Grundsätze

Leistungsunmöglichkeit 

OR 102

OR 119

Leistungsstörung
18.05.2007 - v4

Schuldner

Gläubiger

Vor Abschluss
Culpa in Contrahendo

Vertrauenshaftung

Verletzung nachvertraglicher Pflichten

Nichtleistung 
(Unmöglichkeit)

Unmöglichkeit

Schuldner kann die ihm obliegende Leistung 
nicht mehr erbringen

Tatsächliche

Rechtliche

Wirtschaftliche 

Kenntnis

Unbewusst

Einseitig bewusst

Beidseitig bewusstSimulation

Anfängliche 
Unmöglichkeit 
(Mängel)

ObjektivOR 20

SubjektivOR 102 ff

Nachträgliche 
Unmöglichkeit

Objektiv

UnverschuldetOR 119

Schuldner verschuldetOR 97.1

Zweiseitig verschuldetOR 97.1

Gläubiger verschuldetOR 324 analog

SubjektivOR 102 ff

Verschulden
Unverschuldet

Einseitig verschuldet

Zweiseitig verschuldet

Nichterfüllung
Nachträgliches 
Verschulden

Unverschuldet

Zweiseitig verschuldet

Einseitig verschuldet

Spätleistung

Schuldnerverzug

GläubigerverzugAnnahmeverzug

Bei Fälligkeit

Nach ErfüllungVerletzung nachvertraglicher Vertragspflichten

Ohne Leistungspflicht keine Leistungsstörung

Vorliegen massgeblicher Vertragsverletzung

Anspruchsgrundlagen

Vertragsrecht

Deliktsrecht

Ungerechtfertigte Bereichuerung

Sonderbeziehungen und Vertrauen

Wirkung

Auflösung des VertragsverhältnissesEx tunc

Vertrab bleibt bestehen
Wandlung des Erfüllungsanspruchs

Schadenersatz

Einrede

Schuldner hindert durchsetzung des 
Leistungsanspruchs des Gläubigers

Anspruch kann nicht durchgesetzt werden

Befreiung von der Leistungspflicht

Leistungsver-
weigerungsrechte

Nicht erfüllter Vertrag
Zug um Zug

Gilt generell wo nicht anders vereinbart

Unsicherheitseinrede
Zahlungsunfähigkeit der einen Seite

Erst nach Vertragsschluss bekannt

Rückbehalt der Leistung

Geht nur wenn gültiger Vertrag vorliegt

Der Schuldner hat die Leistungsunmöglichkeit zu verantworten

Er ist Schadenersatzpflichtig

Dennoch muss der Gläubiger seine Obligation erfüllen

Gläubiger 
kann wählen

Austauschtheorie
Beidseitige Leistungspflicht bleibt

Jeder erfüllt bzw. Schadenersatz zahlen

Gläubiger erbringt seine Naturalleistung

Differenztheorie
Gläubigerobligation in abstrakte Geldleistung 
umgerechnet

Verrechnung der Differenz

Gläubiger so zu stellen, wie wenn erfüllt worden wäre

OR 20  ???? 23

??? 

??? 28

OR 91

OR 82

OR 83.1

OR 97
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Aufhebung von 
Schuldverhältinssen

Gläubiger erleidet Verlust

Vermögensstand 
wie bei Erfüllung

Verjährung

Erfüllung

Beendigung 
der Obligation

10.06.2007 - v4

Erlöschen von 
Nebenrechten

Gehen mit Hauptforderung unter
Bürgschaft, Pfandrecht, Konventioanlstrafe
Vor Untergang aufgelaufene Zinsen nur 
gemäss Abrede

Aufhebungsvertrag

Bezieht sich auf einzelne FORDERUNGEN, 
nicht Vertrag
Übereinstimmende Willenserklärung
Gegenstand: Jegliche Forderung
Formfrei, auch wenn aufzuhebende Forderung formgebunden war; Konflicht 
mit OR 12 wird ausgeräumt, da hier die Forderungen aufgehoben werden
Unmittelbarer Untergang der Forderung inkl. Nebenrechte
Nicht 
verwechseln

Aufhebung eines Vertragsverhältnisses
Versprechen, eine Forderung nicht geltend zu machen
Stundung

Kündigung
Rücktritt
Gesetzliche Anordnung

Schulderlass
Unverschuldete Unmöglichkeit (OR 109)

Neuerung

Tilgung alter Schuld durch neue

Voraussetzungen
Bestand alter Forderung
Neues Leistungsversprechen
Novierungswillen BEIDER Parteien

Rechtsfolge

Untergang der alten Schuld mit allen
Nebenrechten
Einreden, Einwendungen
Neue Verjährungsfrist 10 Jahre

Im Kontokorrentverhältnis: Novation mit monatlicher 
Anerkennung des neuen Saldo (OR 117)

Vereinigung

Konfusion
Schuldner- und Gläubigerstellung fallen auf dieselbe Person zusammen
Fallen auf dieselbe Vermögensmasse zusammen (Ehegüterrecht)
Bei Auflösung: Verjährungslauf setzt wieder am selben Ort ein

Hinterlegung

Verrechnung

Vereinfachung des Leistungsaustauschs Kompensant (Verrechnender)
Kompensat (Verrechnungsgegner)

Voraus-
setzung

Positiv

Existenz 
zweier 
Forderungen

Auch bestrittene Forderungen
Verjährte, wenn sie einmal 
verrechenbar gewesen ist

Gegenseitigkeit
Speziell:
Bürgschaften (121)
Vertrag zu Gunsten Dritter

Gleichartigkeit
Geldsummen
Stückschulden sind nie gleichartig
Kein Konnex notwendig

Fälligkeit Mindestens jene des Kompensaten
Bei Kompensant: Erfüllbar

Klagbarkeit
Keine Naturalobligation

Negativ: Kein 
Verrechnungs-
ausschluss

Gesetzlich Versch. Fälle (OR 125)
Bei Konkurs erlaubt (OR 123)

Vertraglich (OR 126)

Verrechnungserklärung des Kompensanten (OR 124.1)

Rechtsfolge
Untergang Verrechnungsforderung und Gegenforderung
Vermutete Rückwirkung auf Zeitpunkt wo beide Forderungen 
verrechenbar geworden sind

Allgemein
KEIN Untergang der Forderung

Eintritt des Leistungsverweigerungsrechts des Schuldners
Wegen Interesse an Rechtssicherheit

Gegenstand

Alle Forderungen ausser Gesetz sage anderes
Pfandgesicherte Forderungen nicht

Nicht nach OR 127Absolute Rechte (Immaterialgüterrechte)
Forderungen aus öff. Recht

Fristen

Grundsätzlich 10 Jahre

BeginnFälligkeit
Datum der Pflichtverletzung bi CiC

Ausnahmem

OR 128: 5 JahreKleingewerbe
Anwälte

Spezielle Bestimmungen: Deliktsrecht (OR 60; 67)
Versicherungsansprüche: 2 Jahre

Nicht veränderbar (129)

Beginn
Mit Fälligkeit

Auch wenn Gläubiger keine Kenntnis davon hat
Einrede hindert den Eintritt/Lauf der Fristen nicht

Zählen ab Tag NACH Eintritt bis inkl. letzter Tag
Allg. Bestimmungen OR 77

StillstandListe von Fälle
Arbeitnehmer

Unmündige 
Etc.

Unterbruch der Frist

Neubeginn der First

Unterbrechungshandlungen

SchuldnerForderungsanerkennung
Zins- oder Abschlagszahlung

GläubigerBetreibung
Klage oder Einrede vor Gericht

Gegen Solidarschuldner und Bürgen: OR 136

Wirkung

Leistungsverweigerungsrecht des 
Schuldners

Auch Nebenrechte verjähren
Keine Verpflichtung zum Verzicht auf Verjährungseinrede möglich (141)

Richter dar Verjährung nicht von Amtes wegen beachten (142)

Abgrenzung: Verwirkung
Untergang des betroffenen Rechts

Von Amtes wegen zu beachten
Kann weder gehemmt noch unterbrochen werden

Unterscheidung 
VertragsverhältnisErfüllung sämtlicher Forderungen

Erfüllung sämliche Pflichten

Einzelne Forderungen

OR 114

OR 115

OR 116

OR 118; 119

OR 120-126

OR 124

OR 127-142

130

134

135-138

OR 68-96
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Vertrag 
zu 
Lasten 
eines 
Dritten

Eintritt 
eines 
Dritten

Zession

Vertrag 
zu 
Gunsten 
eines 
Dritten

Schuld-
übernahme

Gläubigerwechsel ohne Abtretung

Beziehungen zu 
Dritten Personen

10.06.2007 - v5

Marginale ist irreführend
Garantievertrag
Versprechen 
Schadenersatz, 
bei Ausbleiben 
der vertraglichen 
Leistung des 
Dritten

Promittent (Versprechender)
Promissar 
(Versprechungsempfänger)

Garantiepflicht des Promittenten ist 
verschuldensunabhängig
Mit Bürgschaft 
verwandt Aber: Selbständiger Vertrag

Bürgschaft ist Akzessorisch

Schuld geht an einen Dritten über
Forderung geht durch Erfüllung nicht unter
Bsp. Leistung durch Pfandgläubiger

Zahlung des Dritten an Gläubiger

Subrogation

Leistender tritt in die Rechte 
des Gläubigers ein
Sicherheiten gehen 
auf Dritten über

Beteiligt
Zedent: Ursprünglicher Gläubiger

Zessionar: Dritter, der Forderung übernimmt
Schuldner

Übertragung einer 
einzelnen Forderung

Gläubigerwechsel

Inkl.

Nebenrechte (Konventionalstrafe, 
Sicherungsrechte, Schiedsabreden etc.)

Vorzugsrechte (Pfandrecht)
Verbundene Gestaltungsrechte (Wahlrecht)

NICHT Rechte höchstpersönlicher Natur

Verfügungsgeschäft

Schriftform
Abstraktheit (z.T. noch umstritten)

Zession bleibt bestehen, wenn 
Verpflichtungsgeschäft wegfällt

Grundgeschäft 
(Verpflichtung)

Formfrei

Bsp
Forderungskauf

Schenkung
Übertragung zahlungsstatt oder -halber

Haftung des 
Zedenten

Verität: Bestehen der Forderung
Bonität: Zahlungsfähigkeit des 
Schuldners

Grundsätzlich sind alle Forderungen abtretbar
Vertrag

Unerlaubte Handlung
Ungerechtfertigte Ber.

Voraussetzung

Verfügungsmacht des Zedenten zum 
Zeitpunkt der Entstehung

Keine unbeschränkte Abtretung (ZGB 27)
Ohne Einwilligung des Schuldners möglich

Auch künftige Forderungen

Ausschluss

Gesetzlich 
Vertraglich

Natur des 
Rechtsverhältnisses (Bsp.: 
Einsicht in 
Geschäftsdokumente)

Nicht abtretbar

Gestaltungsrechte
Sachgewährleistungsrechte

Ganze Schuldverhältnisse
Dingliche Ansprüche (Vindikationsansprüche)

Varianten

Mehrfachzession1 Forderung
Auf mehrere Zedenten aufgeteilt

Kettenzession
Globalzession

Factoring

Schutz des 
Schuldners

Notifikation notwendig
Während 
PrätendentenstreitHinterlegen der Leistung

Kann Zahlung verweigern

Gleiche Einreden und Einwendungen 
wie gegen Zedenten

Kann auch mit Forderung an Zedenten 
gegenüber dem Zessionar verrechnen

Schuldverhältnis als solches verändert sich nicht; nur Forderung

Schuldner verspricht dem Gläubiger, an einen 
Dritten zu liefern

Akteure

Gläubiger: Promissar 
(Versprechungsempfänger)
Schuldner: Promittent 
(Versprechender)
Begünstigter: Dritter 
(Leistungsempfänger)

Kein eigener Vertragstyp

Echter 

Dirtter wird ebenfalls Gläubiger
Gläubiger kann nur Leistung an Dritten 
verlangen
Promissar kann Schuldner keine 
Weisungen mehr erteilen, wenn Dritter 
von seinem Recht Gebrauch macht
Dritter kann Erfüllung beim Promittent 
verlangen

Unechter

Vertrag auf Leistung an einen Dritten
Keine selbständige Einforderung der 
Leistung durch den Dritten
Wie Streckengeschäft
Promissar bleibt über die Forderung 
verfügungsberechtigt

Zustimmung des Gläubigers notwendig

Interne 

Uneigentliche Schuldübernahme

BefreiungsversprechenDritter verspricht Befreiung 
von der Verpflichtung 
gegenüber Gläubiger

Formfrei, auch wenn Grundgeschäft formbedürftig ist
Geht für jegliche Schuld

Wirkung
Direkte Befreiung

Externe Schuldübernahme
Einrede der des nicht erfüllten Vertrags möglich

Externe

Schuldübernehmer tritt an die Stelle des Schuldners
Vertrag zw. Schuldübernehmer und Gläubiger, 
Schuldner nicht dabei

Interne S. nicht zwingend Voraussetzung, gilt aber als Antrag
Gläubiger verfügungsberechtigt

Prinzip der 
Identität der 
Schuld

Schuld geht unverändert über
Nebenrechte bleiben voll bestehen, 
nun gegen über SÜ

Ausnahme: Mit Person des Schuldner 
verbundene; Bürgschaften etc.

Einreden, Einwendungen gehen mit

Kumulative
Solidarische Haftung mit dem Schuldner

Kein Schuldnerwechsel
Formlos -> Unterschied zur Bürgschaft

Geschäftsübernahme

Übernahmevertrag
Mitteilung an Gläubiger

Für 3 Jahre beschränkte Solidarhaftung
Keine Universalsukzession

Alle Vermögneswerte einzeln, formrichtig übertragen

Universalsukzession
Vertragsübernahme
Legalzession (OR 166)

OR 111

OR 110

OR 164 174

OR 170

171

OR 167-169

OR 112

Valutaverh.

Deckungsverh.

Leistungsverh.

OR 175-183

175

176-179

177-179

Schuldbeitritt

181
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Rechtsgeschäft

Gesetz Fragen

Anspruchs-
grundlagen

18.05.2007 - v4 Vertag

Quasivertragliche 
Ansprüche

Faktischer Vertrag

Geschäftsführung ohne Auftrag

Culpa in Contrahendo

Unerlaubte Handlung

Dinglicher Anspruch

Ungerechtfertigte Bereicherung

Geschäftsführung ohne Auftrag

Richterrecht

Weitere gesetzliche Ansprüche

Wer

Will 

Was

Von wem

Gestützt worauf?
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Materielles Recht

Formelles Recht

Begriffe

� Einzelarbeitsvertrag (EAV) (OR 319ff)

�

Gleichstellungs- 
gesetz (GIG)

Arbeits- 
verhältnis

Individualarbeitsrecht
06.04.2007 - v25

�

Individualarbeitsrecht 
(OR 319ff)

Privatrechtliches Verhältnis

Vertrag verbindet AG und AN

Beide Subjekte grundsätzlich 
gleichberechtigt

Kollektivarbeitsrecht

Beziehung zwischen Vertretern 
(Verbänden / Gewerkschaften) unter sich

Beziehung zwischen Verbänden 
und ihren Mitgliedern

Oeffentlcihes 
Arbeitsrecht

Hierarchisches Verhältnis
Staat -> AG

Staat -> AN

Rezeptionsklausel (OR 342.2)

� Arbeitsgesetz (ArG)
� Verordnung zum ArG

� Normalarbeitsvertrag (NAV)

Aufgaben

Arbeitsschuzt

Lenkung
Arbeitsbeschaffung in Krisen

Arbeitsvermittlung

Ausländer-Kontingente

Berufsbildung / Berufsberatung

Recht des öffentlichen 
Dienstes Bundespersonalgesetz (BPG)

� Relevante Normen

�

Internationales 
Privatrecht Art. 121

Staatsverträge vorhanden?

Festlegung welches Gericht 
zuständig ist

Gerichtsverfassungs- und 
Prozessrecht

Zivilprozess kantonal geregelt

Z.T. spezielle Arbeitsgerichte

Ueberstunden
OR 321

Ueber die vertraglich festgelegte für 
den Betrieb geltende Dauer hinaus

Ueberzeit
� ArG 9ff

Zeit über die zulässige 
Höchstdauer hinaus

Schikane
Kann unter Rechtsmissbrauch eingeordnet werden

Zumutbarkeit

Fürsorgepflicht

Diskiminierungsverbot
Direkte Diskr.

Indirekte Diskr.

Rechsansprüche

Bei Anstellung

Entschädigung 
(GIG 5)

KEIEN Anstellung

Verfahren (GIG 8)

Bei Arbeitstätigkeit

Unterlassung

Beseitigung

Feststellung

Lohnzahlung

Bei Entlassung
Entschädigung 
(GIG 5)

Verfahren (GIG 8)

�

Weisungsrecht 
(OR 321d)

Kann nur 
konkretisieren

Prägt Subordinationsverhältnis AN -> AG

Einseitige Präzision 
der Rechtslage Gestaltungsrecht

Gestalt

Allg. Anordnungen; gelten für alle AN

Beso. Anordnungen
Gelten für einzelne AN

Für spez. Gruppen

Inhalt

Betr. 
Arbeitsprlicht

Zielanweisungen: WAS

Fachanweisungen: WIE

Verhaltens- 
anweisungen

Verhalten im Betrieb

Gesundheitsvorsorge

Betr. Treuepflicht

Schranken

Übergeordnete Rechtsquellen Z.B. Gleichbehandlung

Befolgungspflicht

Weisungsfreie Bereiche

Notfälle können zu Ausnahmen führen

� Pflichten

� Diverse Punkte

Kollisions- und 
Verfahrensrecht

Im Falle einer Diskr.
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�

Treue-
pflicht 

Arbeits-
pflicht

�

Lohnzah-
lungspflicht 

Fürsorge-
pflicht 

Pflichten
18.05.2007 - v27

Allgemeine 
Treuepflicht

Verhalten gegenüber AG

Diebstahl
Veruntreuung
Sachbeschädigung
Beschimpfung

Betriebsfrieden
Ansehen des Unternehmens
Abwerbung
Annahme vermögenswerter Vorteile von Dritten
Benutzung von Betriebseigentum für private Zwecke
Mitteilungen betreffend Arbeit und Betrieb
Sonderleisungen in a.o. Situationen
Ausserdienstliches Verhalten

Besondere 
Treuepflicht

Sorgfältige Behandlung d. Produktionsmittel (OR 321a.2)

Unterlassung 
Schwarzarbeit 
(OR 321a.3)

Ohne Bewilligung (sep. Problematik)
Konkurrenzierung des AG
Wenn Leistungsfähigkeit reduziert wird 
-> Arbeitspflicht
Schädigung des Ansehens des AG
Wenn selbständig -> allg. Treuepflicht 
(OR 321.a1)

Geheimhaltungs- 
pflicht (OR 321a.4)

Während Arbeitsverhältnis
Nach Arbeitsverhältnis
Der AG erwirbt originäres Eigentum an 
dem was geschaffen wird

Rechenschaftspflicht (OR 321b.1)
Herausgabepflicht  (OR 321b.1,2)

Sanktionen

Erfüllungszwang: Strafandrohung
Ordentliche Kündigung
Ausserordentliche Kündigung in schweren Fällen
Verweigerung 
Lohnfortzahlung

Geht NICHT!
Lohn ist das Pendent zur 
Arbeitspflicht, nicht zur Treuepflicht

Schadenersatz
Kann mit Lohnforderung verrechnet werden

Konventional- und 
Ordnungsstrafen

Grundlage 
nötig Arbeitsvertrag

Betriebsordnung

Konventio-
nalstrafe 
allg. glit Bei Vertragsverletzung

OHNE Verschuldensfrage

Eigneschaften

Persönlich: Auf die 
Person bezogen Kein Vertretungsrecht

Abgrenzugn zu Hilfspersonen

Gegenständlch -> 
Weisungsrecht Gemäss EAV

Weisungen können EAV nicht verändern

Qualitativ Sorgfaltsprlicht
KEIN Erfolgsbezug

Örtlich

Zeitlich

Normal- 
arbeitszeit Arbeitsweg <> Arbeitszeit

Reisezeit = Arbeitszeit

Überstunden

Änderungen

Des Leistungsempfängers Mit Einschränkungen
Arbeitspflicht nur gegenüber AG

Des Inhalts

In Notfällen Treuepflicht
Nur wenn zumutbar

Wegfall der 
Pflicht bei

Krankeheit
Ferien / Freizeit
Annahmeverzug des AG; es gibt keine Arbeit
Rechtmässiger Streik

Sanktionen

Erfüllungszwang (theoretisch)
Ordentliche Kündigung
Ausserordentliche 
Kündigung (fristlos)

Beharrliche Arbeitsverweigerung
Völliges berufliches Versagen
Schlechterfüllung mit grobem Verschulden

Verweigerung 
Lohnfortzahlung

Bei fehlender Arbeitslestunge
Leistungsverweigerung OR 82
NICHT bei mangelnder Arbeitsleistung

Schadenersatz

Konventional- und 
Ordnungsstrafen

Grundlage nötig Arbeitsvertrag
Betriebsordnung

Konventio-
nalstrafe 
allg. glit Bei Vertragsverletzung

OHNE Verschuldensfrage

Muss Arbeitsleistung anbieten
Keine Substituierung (muss selber leisten)

Festlegung des Lohns

GAV
EAV

Normalarbeitsvertrag (NAV)
Übung, üblicher Lohn

Billigkeit (durch Richter festgelegt)
Prinzip: Ohne Arbeit kein Lohn

Lohnformen

Zeitlohn
Akkordlohn

Prämie
Provision

Anteil am Geschäftsergebnis
Beteiligung am Unternehmen

Trinkgeld
Unterkunft und Verpflegung

Zuschläge und Zulagen

Gratifikation
Gem. Gesetz freiwillig, aber....

Wenn 3mal hintereinander geleistet entsteht ein 
Anspruch darauf

�

Lohn ohne Arbeit 
(OR 324a)

Annahmeverzug 
des AGGläubigerverzug (OR 91)

Verschuldensunabhängig

Unverschuldete 
Verhinderung

Persönlich begründet
Unzumutbarkeit

Fehlendes Verschulden des AN
Bei unbefristetem Arbeitsverhältnis

Freistellung

Lohnzahlungs- 
pflicht

Keine 
Nachleistungspflicht

Anrechnungspflicht 
(Schadensminderungspflicht des AN)

Vertraglich festgelete Fälle

Sanktionen: Bei Verletzung der 
Zahlungspflicht

Erfüllungszwang (SchKG)
Verweigerung (OR 82)

Schadenersatz, Verzugszinsen
Kündigung

Von der Grundidee her: Unterlassungspflicht
Rel. seltener Rückgriff auf Fürsorgepflicht

Arbeitsschutz noch klarer geregelt inArbeitsgesetz
UVG

�

Schutz 
der 
Persön- 
lichkeit

Gesundheit
Gegen sexuelle Belästigung

Gegen 
Mobbing

Vertrag nicht zwischen den Mobbenden
Fürsorgepflicht des AG

Kündigung des Gemobbten: missbräuchliche Kündigung

Massnahmen
Strafe, sofern in Betriebsordnung vorgesehen

Kündigung des Mobbenden
Versetzung

BGE 125 III 70

Beschäftigungs- 
anspruch

Nur Anspruch auf Lohn
Grunsätzlich kein Anspruch auf  Beschäftigung

Ausnahme Lehrvertrg

Bei Hausgemeinschaft

Ausserhalb 
OR 328

� Datenschutz DSG 1ff)

�

Gleichbehandlung der 
Geschlechter (GIG)

Vertragsfreiheit
Besserstellung Einzelner erlaubt

Beschränkung auf Willkür

�

Freizeit, Ferien, 
Urlaub (OR 329)

FreizeitAG muss frei geben
Vertraglich geregelt

Ferien

Dauer

BestimmungErholungszweck
Keine Abgeltung 

Lohn

Urlaub

� Genetische UntersuchungenGesetz in Vorbereitung
Diskriminierungsverbot

�

Vermögens-
schutz 
(OR 327)

Schutz des wirtschaftlichen Fortkommens
Arbeitsgeräte und Material

Auslagen, Spesen

� Kaution (OR 330)# Lohnrückbehalt
Weniger eingeschränkt

Besitz der AN
Verwahrungsmöglichkeit für deren Beistz

�

Ausstellung 
eines 
Zeugnisses 
(330a)

ArtenVollzeugnis
Arbeitsbestätigung (keine Beurteilung)

Grundsätze der 
Rechtspraxis

Vollständigkeit

WahrheitTäuschungsgefahr
Datenschutz

Klarheit

Formell
Formelle Ansprüche bestehen

Kann jederzeit verlangt werden
10 Jahre Verjährung

Haftbarkeit 
des AG

Gegenüber 
AN

Wenn kein Zeugnis 
ausgestellt

Verursachung längerer 
Stellensuche

Gegenüber 
Dritten

Zu gutes Zeugnis
Verschweigen von 
wichtigen Punkten

Referenzen

Auskunfstpflicht (Fürsorgepflicht)
Nur im Rahmen des Arbeitsvertrags

Datenschutz
Grundsätzlich 
keine 
Auskunftspflicht

Nur wenn AN 
Einwilligung gibt

Sonst Verstoss 
gegen Treu und 
Glauben

Bei Verletzung 
der Pflicht

Erfüllungszwang
Z.B. Zeugnis

Verweigerung der Arbeitsleistung

Schadenersatz, VerzugszinsenFalls Haftungsvoraussetzungen 
erfüllt sind

Kündigung durch AN
Verwarnung

Ordentl. Kündigung kein Problem
A.o. Kündigung bei schweren Fällen

SonderansprücheGleichstellung
Datenschutz

OR 321 a ff

ARbeitnehmer

Austauschverhältnis
Synalagma

Austauschverhältnis
Synalagma

OR 322 ff

Arbeitgeber

OR 328

OR 328 a
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Recht am 
Arbeits- 
ergebnis

Übergang von Rechten

� Verzicht (OR 341.1)

Verwirkung

Rezeptionsklausel

Vorbehalt des öffentlchen Rechts

Diverse 
Punkte

18.05.2007 - v13

Sachen

AN wirkt als Besitzdiener

�

Der AN erwirbt KEIN Eigentum einer 
Sache durch Verarbeitung wie man evtl. 
nach ZGB 726.1 meinen könnte

Immaterial- 
güter

�

Erfindungen 
 (OR 332)

Schutz durch Patente (PatG) 
nicht notwendig

Muss während Arbeitsverh. 
fertiggestellt werden

Auftrags- 
erfindungen

Erfindung = 
Hauptaufgabe

Gehört dem AG

Gelegenheits- 
erfindungen

Sachlich, inhaltlicher 
Zusammenhang mit 
vertragsmässiger Tätigkeit

Gehören dem AN

Gebundene 
Gelegenheits- 
erfindung

Schriftliche 
Abrede mit AG

Vergütung 
durch AG

Arbeitsfremde 
Erfindungen

Kein Zusammenhang mit 
vertragsmässiger Tätigkeit

Gehören dem AN

Rechte an Musern und 
Modellen (OR 332a)

Design (DesG)

Gehören dem AN

Nutzungsrechte 
des AG

Derivativer Erwerb

Beschränkt auf Zweck des 
Arbeitsverhältnisses

AG darf die Muster auch 
ändern

Begründung: Persönliche Beziehung zw. 
Modell und Schöpfer

Urheberrechtliche 
Werke

Urheberrecht beim AN

Nutzungsrechte 
des AG

Derivativer Erwerb

Legalzession ohne 
Beschränkung

Methoden des übergangs

Legalzession

Gerichtliches Urteil

Übertragung aufgrund von Rechtsgeschäft

Auslöser
Rechtsgeschäft

Gesetz (Erbschaft)

�

Betriebsübernahme 
(OR 333)

Übergang der Arbeitsverhältinsse

Solidarische Haftung des bisherigen und 
übernehmenden Besitzers

Informationspflicht

Konsultatiospflicht

VerzichtsverbotAN kann nicht auf zwingende 
Forderungen verzichten

Anerkennung von Pflichten 

Rechtsmissbrauch

NICHT: Stillschweigender Verzicht

Für öffentlch rechtliche Dienstverhältnisse

Bundes- oder 
Kantonalgesetze wie z.B.

Arbeitsgesetz

Heimarbeitsgesetz

Handelsreisendengesetz

Arbeitsvermittlungsgesetz

Gleichstellungsgesetz zum Teil

Ausländergesetzgebung

Berufsbildungsgesetz

Fachhochschulgesetz

Stipendiengesetz

Hochschulförderungsgesetz

Sozialversicherungsrechtliche Erlasse
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Abhängigkeitsverhältnis

Regelungsstufen
Abgrenzung zu Auftrag, Werkvertrag

Schuld- 
vertrag

Typisierung

Zustandekommen 
Gültigkeit

Verjährung

Einzelarbeitsvertrag 
(EAV) (OR 319ff)

08.05.2007 - v18

Eingleiderung in die Arbeitsorganisation

Kontrollrecht

Weisungsrecht

Allg. Vertrag (OR 1)

Spez. 
Arbeitsvertragstypen

Lehrvertrag (OR 344)

Handelsreisende (OR 347)

Heimarbeit (OR 351)

Spezialgesetze

Personalverleih

AV zw. Verleiher und AN

Verleihvertrag zw. 
Verleiher und Entleiher

Kein Vertrag, nur 
faktisches 
Arbeitsverhältnis zw. 
AG und Entleiher

�

Arbeitsvermittlungs- 
gesetz (AVG)

�

Heuervertrag 
(SSG 68ff)

Spezifische Eigenarten (OR319)

Kann schwierig sein

Feste Arbeitszeiten

Abhängigkeit des AN

Besonderer Schutz des AN

AN weisungsgebunden

Verpflichtungsgeschäft

Verpflichtung 
zur Leistung 
von Arbeit

Positive Leistung

Aktiv

Passiv

Negative Leistung

Arbeitsweg grundsätzlich nicht 
Bestandteil der Arbeitszeit

Verpflichtung zur 
Lohnzahlung

Verpflichtung des AG

Nicht auf Erfolg verpflichtet

Nur auf Zeit

Personenbezogen
Keine Stellvertretung möglich

Kommt auf die Person an

Synallag- 
matisch

AG kann 
sein:

Natürliche Person

Juristische Person, vertreten durch die Organe

Rechtsgemeinschaft

Organe # AG

Arbeitnehmer

Privatrechtliches Verhältnis

Nominatsvertrag

Dauervertrag

Form

Grundsätzlich keine Form vorgeschrieben

Ausnahme: Lehr- und Heuervertrag

Konkurrenzverbot muss schriftlich sein (OR 340)

Willensäusserung
Stillschweigende

Konkludente

Zustande- 
kommen

Regulärer AV

AAB (Allg. Arbeitsbedingungen)

AAB müssen 
bekant sein

Unterschrift

Aushang 
weniger gut

Faktischer AV (OR 320.2;3)

Mögliche Mängel

Handlungsfähigkeit eines Vertragspartners

Form (soweit vorgeschr.)

Inhalt

Übervorteilung

Willensmängel

Beginn mit der Fälligkeit der einzelnen Forderung

Forderungen OHNE
Lohncharakter

 10 Jahre (OR 127)

Beispiele

Auslagenersatz (Spesen)

Ferienanspruch

Zeugnisanspruch

Erfindervergütung

Begründung der Kündigung

Strafzahlung

Vertragliche Schadenersatzansprüche

Forderungen MIT 
Lohncharakter5 Jahre

Unterbrechung der Verjährung
Klage

Betreibung

Handeln

Nur präsent sein, warten

Unterlassung

2-seitig
Bei Einfacher Ges., Kommanditges. etc.

OR 320.1
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Einfache GesellschaftKollektivgesellschaft

Kommanditgesellschaft

GmbH

GenossenschaftKommandit-AG

Aktiengesellschaft
Prinzipien

Gesellschaftsrecht

10.03.2007 - v9

Typenzwang

Dies ist noch eine Baustelle!!!!!
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� 5. Wertpapiere

�

2. Die einzelnen 
Vertragsverhältnisse

� 1. Allgemeine Bestimmungen 

�

3. Die 
Handelsgesell 
schaften und die 
Genossenschaft

30. März 1911

� 4. Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische  Buchführung

OR
06.04.2007 - v17

33. Die Namen-, Inhaber- 
und Ordrepapiere

Allgemeine Bestimmungen (965-973)

Namenpapiere (974-977)

Inhaberpapiere (978-989)

Wechsel

Wechselfähigkeit (990)

Gezogener Wechsel (991-1095)

Eigener Wechsel (1096-1099)

Der Check

Ausstellung und Form des Checks (1100-1107)

Übertragung (1108-1113)

Checkbürgschaft (1114)

Vorlegung und Zahlung (1115-1122)

Gekreuzter Check und Verrechnungscheck (1123-1127)

Rückgriff mangels Zahlung (1128-1131)

Gefälschter Check (1132)

Ausfertigung mehrerer Stücke eines Checks (1133)

Verjährung (1134)

Allgemeine Vorschriften (1135-1137)

Geltungsbereich der Gesetze (1138-1142)

Anwendbarkeit des Wechselrechts (1143)

Vorbehalt besondern Rechtes (1144)

Wechselähnliche und andere Ordrepapiere (1145-1152)

Warenpapiere (1153-1155)

34. Anleihensobligationen
Prospektzwang bei Ausgabe von Anleihensobligationen (1156)

Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen (1157-1186)

6. Kauf und Tausch

Allgemeine Bestimmungen (184-186)

Fahrniskauf (187-215)

Grundstückskauf (216-221)

Besondere Arten des Kaufs (222-236)

Tauschvertrag (237--328)

7. Schenkung (239-252)

8. Miete

Allgemeine Bestimmungen (253-268)

Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen und anderen missbrüchlichen For- 
derungen des Vermieters bei Miete von Wohn- und Geschäftsräumen (269-270)

Kündigungsschutz bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen (271- 273)

Behördern und  (274)

8bis. Pacht (275-304)

9. Leihe
Gebrauchsleihe (305-311)

Darlehen (312-318)

10. Arbeitsvertrag

Einzelarbeitsvertrag (319-343)

Besondere 
Einzelarbeitsverträge 
(344-355)

Lehrvertrag

Handelsreisendenvertrag

Heimarbeitsvertrag

Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften

Gesamtarbeitsvertrag und 
Normalarbeitsvertrag (356-360)

Gesamtarbeitsvertrag

Normalarbeitsvertrag

Zwingende Vorschriften (361-362)

11. Werkvertrag (363-379)

12. Verlagsvertrag (380-393)

13. Auftrag

Einfacher Auftrag (394-406)

Kreditbrief und Kreditauftrag (407-411)

Mäklervertrag (412-418)

Agenturvertrag (418a-v)

14. Geschäftsführung ohne Auftrag (419--424)

15. Kommission (425-439)

16. Frachtvertrag (440-457)

17. Prokura und andere Handlungsvollmachten (458-465)

18. Anweisung (466-471)

19. Hinterlegungsvertrag (472-491)

20. Bürgschaft (492-512)

21. Spiel und Wette (513-514)

22. Leibrentenvertag und Verpfründung (516-529)

23. Einfache Gesellschaft (530-551)

1. Entstehung einer Obligation

E. durch Vertrag (1-40)

E. durch unerlaubte Handlung (41-61)

E. durch ungerechtfertigte Bereicherung (62-67)

2. Wirkung der Obligation

Erfüllung der Obligation (68-96)

Folgen der Nichterfüllung (97-109)

Beziehungen zu dritten Personen (110- 113)

3. Erlöschen der Obligationen (114-142)

4. Besondere Verhältnisse 
bei Obligationen

Solidarität (143-150)

Bedingungen (151-157)

Haft- und Reuegeld, Lohnabzüge, Konventionalstrafe (158-163)

5. Abtretung von Forderungen und Schuldübernahme (164-183)

24. Kollektivgesellschaft

Begriff und Errichtung (552-556)

Verhältnis der Gesellschafter unter sich (557-561)

Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten (562-573)

Auflösung und Ausscheiden (574-581)

Liquidation (582-590)

Verjährung (591-593)

25. Kommanditgesellschaft

Begriff und Errichtung (594-597)

Verhältnis der Gesellschafter unter sich (598-601)

Verhältins der Gesellschafter zu Dritten (602-619)

Auflösung, Liquidation, Verjährung (619)

26. Aktiengesellschaft

Allgemeine Bestimmungen (620-659)

Rechte und Pflichten der Aktionäre (660-697)

Organisation der 
Aktiengesellschaft (698-731)

Generalversammlung (698-706)

Verwaltungsrat (707-726)

Revisionsstelle (727-731)

Herabsetzung des Aktienkapitals (732-735)

Auflösung der Aktiengesellschaft (736-751)

Verantwortlichkeit (752-761)

Beteiligung von Körperschaften des öffenlichen Rechts (762)

Ausschluss und Anwendung des Rechts des 
Gesetzes auf öffentliche Anstalten (763)

27. Kommanditaktiengesellschaft (764- 771)

28. Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung

Allgemeine Bestimmungen (772-788)

Rechte und Pflichten der Gesellschafter (789-807)

Organisation der Gesellschaft (808-819)

Auflösung und Ausscheiden (820-826)

Verantwortlichkeit (827)

29. Genossenschaft

Begriff und Einrichtung (828-838)

Erwerb der Mitgliedschaft (839-841)

Verlust der Mitgliedschaft (842-851)

Rechte und Pflichten der Genossenschafter (852-878)

Organisatioin der Genossenschaft (879-910)

Auflösung der Genossenschaft (911-914)

Verantwortlichkeit (916-920)

Genossenschaftsverbände (921-925)

Beteiligung von Körperschaften des öffentlichen Rechts (926)

30. Handelsregister (927-943)

31. Geschäftsfirmen (944-956)

32. Kaufmännische Buchführung (957-964)
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